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VI. Periode — 6. Juni 1967 

I n h a l t : 

P e r s o n a l i e n : 
Entschuldigt sind die Abg. Pichler und Prof. 

Hartwig. 

A u f l a g e n : 

Antrag, Einl.-Zahl 345, der Abgeordneten Dok
tor Heidinger, Dipl.-Ing. Fuchs, Koller und Kit
zinger, betreffend den Einbau von Standspuren 
bei Straßeneinmündungen und Abzweigungen 
(920); 

Antrag, Einl.-Zahl 346, der Abgeordneten Nigl, 
Pabst, Feldgrill und Dipl.-Ing. Schaller, betref
fend die Errichtung einer zentralen Bundesför
sterschule als „Höhere Bundeslehranstalt für den 
Försterdienst"; 

Antrag, Einl.-Zahl 347, der Abgeordneten La-
fer, Koller, Ing. Koch und Dr. Heidinger, betref
fend die Übertragung von Arbeiten des Landes-
bauamtes an Privatfirmen; 

Antrag, Einl.-Zahl 348, der Abgeordneten Kit
zinger, Schaffer, Maunz und Trümmer, betreffend 
die Einführung der Sommerzeit in Österreich; 

Antrag, Einl.-Zahl 349, der Abgeordneten 
Schramtoel, Koller, Prof. Dr. Moser, Pabst, Lafer 
und Lind, betreffend die Schaffung von Voraus
setzungen und Grundlagen zu einer Baugesin
nung auf dem Lande; 

Antrag, Einl.-Zahl 350, der Abgeordneten Zag-
ler, Ileschitz, Vinzenz Lackner, Zinkanell und 
Genossen, betreffend die Aufschließung des Ost
feldes des Kohlenbergbaubetriebes Pölflng-Bergla; 

Antrag, Einl.-Zahl 351, der Abgeordneten Fel-
linger, Lendl, Schön, Brandl, Hofbauer und Ge
nossen, betreffend den Bau einer Unterführung 
der Eisenbundesstraße bei der Bahnübersetzung 
beim Landeskrankenhaus Leoben; 

Antrag, Einl.-Zahl 352, der Abgeordneten 
Schön, jfellinger, Brandl, Hofbauer und Genos
sen, betreffend den Ersatz der Kosten der 
Schneeräumung an Gemeinden aus den für die 
Beseitigung von Katastrophenschäden vorgesehe
nen Mitteln; 

Antrag, Einl.-Zahl 353, der Abgeordneten Vin
zenz Lackner, Zagler, Ileschitz, Loidl und Genos
sen, betreffend die Heranziehung der inländi
schen Kohle für die Erzeugung von kalorischem 
Strom; 

Antrag, Einl.-Zahl 354, der Abgeordneten Klo-
basa, Heidinger, Wuganigg, Aichholzer und Ge
nossen, betreffend die Übernahme der Gemein
destraße, welche die Verbindung zwischen der 
Landesstraße 103 und der Landesstraße 55 her
stellt, als Landesstraße; 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 37, zum An
trag der Abgeordneten Egger, Jamlnegg, Koller 
und Dr. Pittermann, betreffend Unterbringung 
der Fürsorgerinnenschule; 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 328, zum An
trag der Abgeordneten Afritsch, Sebastian, Hei
dinger, Klobasa und Genossen, betreffend die 
Herausgabe einer Werbebroschüre für den Lehr
beruf; 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 154, zum An
trag der Abgeordneten Wuganigg, Heidinger, 
Klobasa, Zinkanell und Genossen über die Durch
führung einer „Bettenaktion" im Gebiete der 
Gemeinden Rettenegg und Gasen; 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 323, zum An
trag der Abgeordneten Schaffer, Karl Lackner, 

Burger und Maunz, betreffend den vordringli
chen Ausbau der Bundesstraße Nr. 114 a (Teil
stück Thalheim-Pölshals); 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 329, zum An
trag der Abgeordneten Heidinger, Ileschitz, Vin
zenz Lackner, Loidl und Genossen, betreffend 
die Änderung des Kraftfahrgesetzes; 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 247, zu dem 
mit Unterstützung aller anderen Parteien des 
Hauses eingebrachten Antrag der Abgeordneten 
Dipk-Ing. DDr. Götz und Scheer, betreffend 
Überprüfung der Schadenserhebung und der Ver
teilung der Landesbeihilfen anläßlich der Hoch
wasserkatastrophen des Jahres 1965 durch den 
Kontroll-Ausschuß des Steiermärkischen Land
tages; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 41, Gesetz über 
die Regelung der Berufsausbildung in der Land-
und Forstwirtschaft (Steiermärkisches Land- und 
forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz 
1967); 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 42, Gesetz über 
die Organisation der öffentlichen land- und forst
wirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen und die 
Berufsschulpflicht (Steiermärkisches Landwirt
schaftliches Schulgesetz 1967); 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 43, Gesetz, mit 
dem' für die Gemeinden des Landes Steiermark 
mit Ausnahme der Städte mit eigenem Statut 
eine Gemeindeordnung erlassen wird (Gemein
deordnung 1967); 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 46, Gesetz, mit 
dem die Gemeindewahlordnung 1960 neuerlich 
ergänzt wird; 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 259, zum An
trag der Abgeordneten Schrammel, Koller, Buch-
berger, Prenner und Lafer, betreffend die Be
rücksichtigung erleichternder Bestimmungen be
züglich Höchstwohnrauirfnache für den land
wirtschaftlichen Wohnungsbau beim neuen Ge
setz über die Wohnbauförderung; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 343, über die 
grundsätzliche Zustimmung zur Erweiterung des 
Bauvorhabens des Landes Niederösterreich in 
der Sonderschule für körperbehinderte Kinder in 
Wiener Neustadt und die Zusicherung der an
teilsmäßigen Leistungen des Landes Steiermark 
für die Jahre 1968 und 1969; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 344, über den An
kauf der Liegenschaft EZ. 13, KG. Hz, Gerichts
bezirk Fürstenfeld, von Franz und Gertrude 
Kundegraber; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 356, über den 
Verkauf des 93.55°/oigen Anteiles der Spanholz
werk Wies Ges. m. b. H. und die Abschreibung 
aller Forderungen des Landes Steiermark an die 
Spanholzwerk Wies Ges. m. b. H.; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 358, über den 
Abverkauf von landeseigenen zum Gutsbestand 
des Landesgutes Wagna gehörigen Grundstücken 
an die Gemeinde Wagna; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 359, zur Petition 
der Abgeordneten Dipl.-Ing. DDr. Götz und 
Scheer, betreffend die Errichtung eines Kranken
hauses im Bezirk Deutschlandsberg; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 45, Gesetz über 
den Landeshaushalt für das Jahr 1967; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 363, über die Be
deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
gegenüber dem Landesvoranschlag 1966 — Nach
trag zum 3. Bericht; 
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Begierungsvorlage, Einl.-Zahl 364, über die Be
deckung über- und außerplanm'äßiger Ausgaben 
gegenüber dem Landesvoranschlag 1967 — 1. Be
richt; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 44, Gesetz über 
die Aufnahme einer Anleihe im Gesamtbetrage 
von 100 Millionen Schilling durch die Stadtge
meinde Graz zur Finanzierung verschiedener 
Vorhaben des außerordentlichen Haushaltes. 

Ersuchschreiben des Bezirksgerichtes Linz um 
Auslieferung des Abg. Josef Meisl und zwar we-

- gen Übertretung nach § 431 StG., Einl.-Zahl 316. 
Es handelt sich um ein Verkehrsdelikt (921). 

Z u w e i s u n g e n : 

Anträge, Einl.-Zahl 345, 346, 347, 348, 349, 350, 
351, 352, 353 und 354 der Landesregierung (920); 

Regierungsvorlagen, zu Einl.-Zahl 37 und 328 
dem Volksbildungs-Ausschuß; 

Regierungsvorlagen, zu Einl.-Zahl 154, 323 und 
329 dem Verkehrs- und volkswirtschaftlichen 
Ausschuß; 

Regierungsvorlagen, zu Einl.-Zahl 247, Big. Nr. 
41 und 42 dem Landeskultur-Ausschuß; 

Regierungsvorlagen, Beilage Nr. 43 und 46 und 
Schreiben des Bezirksgerichtes Linz, Einl.-Zahl 
316, dem Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß; 

Regierungsvorlagen, zu Einl.-Zahl 259, Einl.-
Zahl 343, 344, 356, 358, 359, Beüage Nr. 45, Einl.-
Zahl 363 und 364 dem Finanz-Ausschuß; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 44, dem Ge
meinde- und Verfassungs-Ausschuß und dem! Fi
nanz-Ausschuß (921). 

B e r i c h t e : 

Jahresbericht des Kontroll-Ausschusses 1966/67 
(921). 

Z u r ü c k v e r w e i s u n g e n : 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 272 an die 
Landesregierung (921). 

A n t r ä g e : 

Antrag der Abgeordneten Burger, Maunz, Rit-. 
zinger und Feldgrill, betreffend die Erlassung 
eines Gesetzes, wonach nicht mehr als zwei Wirt
schaftsexperten zur gleichen Zeit in einem Auto 
oder Flugzeug reisen dürfen (921); 

Antrag der Abgeordneten Kitzinger, Karl Lack
ner, Maunz, Pabst und Schaffer, betreffend Be
triebsgründungen im Bezirk Murau; 

Antrag der Abgeordneten Ritzinger, Schaffer, 
Burger und Karl Lackner, betreffend eine bal
dige Regelung der Eigentumsverhältnisse beider 
Dynamitfabrik St. Lambrecht; 

Antrag der Abgeordneten Buchberger, Pölzl, 
Dipl.-Ing. Schaller und Prenner, betreffend die 
Übernahme der Gemeindestraße Strallegg-Wet-
terkreuz; 

Antrag der Abgeordneten Buchberger, Prof. 
Dr. Eichtinger, Prenner, Pabst und Schrammel, 
betreffend die eheste Fortsetzung der Uferschutz-
verbauungen der ständig Hochwasser führenden 
Flüsse in der Oststeiermark und im Mürztal zur 
Verhinderung weiterer Unwetterschäden; 

Antrag der Abgeordneten Buchberger, Dipl.-
Ing. Schaller, Pölzl und Schramm'el, betreffend 
die Errichtung eines Mittelschulgebäudes in Weiz; 

Antrag der Abgeordneten Karl Lackner, 
Maunz, Pabst und Ritzinger, betreffend die Ein
leitung von Sofortmaßnahmen für die Enns-
regulierung; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Heidinger, Kol
ler, Ing. Koch und Trümmer, betreffend die 
Übernahme der Gemeindestraße Allerheiligen — 
Groß Feiting als Landesstraße; 

Antrag der Abgeordneten Wegart, Trümmer, 
Dr. Heidinger und Ing. Koch, betreffend Neu-
kommissionierung der schienengleichen Bahn
übersetzung im km 0.012 der Gosdorferstraße; 

Antrag der Abgeordneten Ing. Koch, Dipl.-Ing. 
Fuchs, Schrammel, Trümmer, Pölzl, Dr. Heidin
ger und Koller, betreffend die Ergänzung der Be
förderungssteuergesetz-Novelle (BGBl. Nr. 5 1 / 
1967); 

Antrag der Abgeordneten Groß, Ileschitz, 
Loidl, Prof. Hartwig und Genossen, betreffend 
den Ausbau der Landesstraße von der Wein-
zöttlbrücke bis zur Maut Andritz in Graz; 

Antrag der Abgeordneten Lendl, Brandl, Fel-
linger, Vinzenz Lackner und Genossen, betref
fend die Übernahme der Gemeindestraße von 
Steinhaus zur Landesgrenze als Landesstraße; 

Antrag der Abgeordneten Aichholzer, Dr. Klau
ser, Zinkanell, Zagler und Genossen,, betreffend 
die Einstellung der Sulmtalbahn; 

Antrag der Abgeordneten Wuganigg, Heidin
ger, Lendl, Brandl und Genossen, betreffend die 
im Mai dieses Jahres e rs tandenen Hochwasser
schäden in der Steiermark. 

V e r h a n d l u n g e n : 

1. Bericht des Finanz- und des Gemeinde- und 
Verfassungs-Ausschusses über die Regierungs
vorlage, Beilage Nr. 27, Gesetz über die Gewäh
rung von Überbrückungshilfen an ehemalige Be
dienstete des Landes Steiermark und der stei-
rischen Gemeinden. 

Berichterstatter: Abg. Anton Nigl (922). 
Annahme des Antrages (922). 
2. Bericht des Finanz- und des Gemeinde- und 

Verfassungs-Ausschusses über die Regierungs
vorlage, Beilage Nr. 31, Gesetz, mit dem die 
Steienriärkische Landesabgabenordnung neuer
lich abgeändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Christoph Klauser 
(922). 

Annahme des Antrages (922). 
3. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-

Ausschusses über die Regierungsvorlage, Einl.-
Zahl 320, über die Milderung der Disziplinar
strafe des Regierungsoberbaurates i. R. Dipl.-
Ing. Ewald Weinhandl. 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Hermann 
Schaller (922). 

Annahme des Antrages (923). 
4. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-

Ausschusses über die Regierungsvorlage, Einl.-
Zahl 321, über die Milderung der Disziplinar
strafe des Oberstraßenwärters i. R. Klement 
Habertheuer. 

Berichterstatter: Abg. Gerhard Heidinger (923). 
Annahme des Antrages (923). 
5. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-

Ausschusses über die Regierungsvorlage, Einl.-
Zahl 322, über die Milderung der Disziplinar
strafe des Landesregierungsrates i. R. Dr. Hans 
Schneider. 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Hermann 
Schaller (923). 

Annahme des Antrages (923). 
6. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re

gierungsvorlage, Einl.-Zahl 304, über die Erhö
hung des der Frau Zoe Brzezina-Birkenthall zu
erkannten außerordentlichen Versorgungsgenus-
,ses. 

Berichterstatter: Abg. Edda Egger (923). 
Annahme des Antrages (923). 
7. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re

gierungsvorlage, Einl.-Zahl 306, betreffend die 
Gewährung eines außerordentlichen Versorgungs
genusses an Frau Prof. Maria Rosanelli. 

Berichterstatter: Abg. Johanna Jamnegg (923). 
Annahme des Antrages (924). 
8. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re

gierungsvorlage, Einl.-Zahl 307, betreffend die 
Gewährung eines außerordentlichen Versorgungs
genusses an Frau Gertrude Schrötter. 

Berichterstatter: Abg. Johanna Jamnegg (924). 
Annahme des Antrages (924). 
9. Bericht des Finanz-Ausschusses über die 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 312, betreffend die 
Ehrenpension des Schriftstellers Dr. Bruno 
Brehm. 
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Berichterstatter: Abg. Prof. Dr. Karl Eichtin-
ger (924). 

Annahme des Antrages (924). 
10. Bericht des Finanz-Ausschusses über die 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 313, betreffend die 
Gewährung eines außerordentlichen Versor
gungsgenusses an Kurt Hildebrand Matzak. 

Berichterstatter: Abg. Edda Egger (924). 
Annahme des Antrages (924). 
11. Bericht des Finanz-Ausschusses über die 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 314, über die 
Übernahme" einer Ausfallbürgschaft des Landes 
Steiermark in der Höhe von 2 Millionen Schilling 
für die Firma Druschkowitsch & Co. OHG., Grat
korn. 

Berichterstatter: Abg. Franz Ileschitz (924). 
Annahmfe des Antrages (925). 
12. Bericht des Finanz-Ausschusses über die 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 39, Gesetz, mit 
dem das Gesetz vom 19. Juli 1954, LGB1. Nr. 42, 
über die Einführung einer Landes-Kurabgabe, 
abgeändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Bert Hofbauer (925). 
Annahme des Antrages (926). 
13. Bericht des Finanz-Ausschusses über die 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 318, betreffend die 
Gewährung einer Ehrenpension an Frau Frie
derike Wagula. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Helmut Heidinger 
(926). 

Annahme des Antrages (926). 
14. Bericht des Finanz- und des Gemeinde- und 

Verfassungs-Ausschusses über die Regierungs
vorlage, zu Einl.-Zahl 242, zum Antrag der Ab
geordneten Bammer, Heidinger, Fellinger, Dok
tor Klauser, Pichler und Genossen, betreffend 
Aufhebung des § 5 Abs. 4 des Finanzausgleichs
gesetzes 1959. 

Berichterstatter: Abg. Vinzenz Lackner (926). 
Annahme des Antrages (927). 
15. Bericht des Finanz-Ausschusses über die 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 336, über die Be
deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
gegenüber dem Landesvoranschlag 1966 — 3. Be
richt. 

Berichterstatter: Abg. Bert Hofbauer (927). 
Annahme des Antrages (927). 
16. Bericht des Finanz-Ausschusses über die 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 337, über die Ge
nehmigung außer- und überplanmäßiger Ausga
ben im Rechnungsjahr 1967. 

Berichterstatter: Abg. Bert Hofbauer (927). 
Annahme des Antrages (928). 
17. Bericht des Finanz-Ausschusses über die 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 341, über die Er
höhung des steirischen Aktienkapitals an der 
Dachstein Fremdenverkehrs AG. um! 2,414.600 

• Schilling. 
Berichterstatter: Abg. Bert Hofbauer (928). 
Annahme des Antrages (928). 
18. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft

lichen Ausschusses über die Regierungsvorlage, 
zu Einl.-Zahl 43, zum Antrag der Abgeordneten 
Heidinger, Klobasa, Wuganigg, Ileschitz und Ge
nossen, betreffend die Durchführung einer „Bet
tenaktion" im Gebiet der Gemeinde St. Kathrein 
am Hauenstein. 

Berichterstatter: Abg. Josef Meisl (928). 
Annahme des Antrages (928). 
19. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft

lichen Ausschusses über die Regierungsvorlage, 
zu Einl.-Zahl 154, zum Antrag der Abgeordneten 
Wuganigg, Heidinger, Klobasa, Zinkanell und 
Genossen über die Durchführung einer „Betten
aktion" im Gebiete der Gemeinden Rettenegg 
und Gasen. 

Berichterstatter: Abg. Josef Meisl (929). 
Annahme des Antrages (929). 
20. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft

lichen Ausschusses über die Regierungsvorlage, 
zu Einl.-Zahl 283, zum Antrag der Abgeordneten 
Pichler, Vinzenz Lackner, Schön, Brandl und Ge
nossen, betreffend eheste Beseitigung der durch 

die Unwetter im November 1966 entstandenen 
Schäden. 

Berichterstatter: Abg. Vinzenz Lackner (929). 
Annahme des Antrages (929). 
21. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft

lichen Ausschusses über die Regierungsvorlage, 
Einl.-Zahl 335, zum Beschluß des Steiermärki
schen Landtages vom 31. Oktober 1966, betref
fend Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur 
in den steirischen Kohlenbergbaugebieten. 

Berichterstatter: Abg. Ing. Hans Koch (929). 
Redner: Abg. Leitner (930). 
Annahme des Antrages (932). 
22. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft

lichen Ausschusses über die Regierungsvorlage, 
Einl.-Zahl 340, über die Auflassung der Landes
straße Nr. 129 (Gosdorferstraße) im Teilstück von 
km 0.000 bis km 0.163. 

Berichterstatter: Abg. Franz Trümmer (932). 
Annahme des Antrages (932). 
23. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 40, Gesetz, mit 
dem das Steiermärkische Pflichtschulorganisa-
tions-Ausführungsgesetz, LGB1. Ttfr. 195/1954, 
neuerlich abgeändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Edda Egger (932). 
Annahme des Antrages (933). 
24. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 339, zum Be
schluß Nr. 157 des Steierm. Landtages vom 
28. April 1966, betreffend die Herausgabe einer 
Werbebroschüre für den Lehrberuf. 

Berichterstatter: Abg. Hans Groß (933). 
Annahme des Antrages (933). 
25. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 241, zum 
Antrag der Abgeordneten Maunz, Karl Lackner, 
Lafer und Pabst, betreffend die Brennzeiten für 
die Herstellung von Obstbranntwein. 

Berichterstatter: Abg. Alois Lafer (933). 
Annahme des Antrages (933). 
26. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 319, zum Be
schluß des Steierm'ärkischen Landtages vom 
6. Juli 1965, Nr. 46, über die Verschmutzung der 
steirischen • Gewässer. 

Berichterstatter: Abg. Prof. Dr. Eduard Moser 
(934). 

Annahme des Antrages (934). 
27. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-

Ausschusses über das Ersuchen des Bezirksge
richtes Linz um Auslieferung des Abg. Josef 
Meisl wegen Übertretung nach § 431 StG., Einl.-
Zahl 316. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Helmut Heidinger 
(935). 

Annahme des Antrages (935). 
28. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs

und Finanz-Ausschusses über die Regierungs
vorlage, Beilage Nr. 44, Gesetz über die Auf
nahme einer Anleihe im Gesamtbetrage von 
100 Millionen Schilling durch die Stadtgemeinde 
Graz zur Finanzierung verschiedener Vorhaben 
des außerordentlichen Haushaltes. 

Berichterstatter: Abg. Josef Zinkanell (935). 
Annahme des Antrages (935). 

Beginn der Sitzung: 10.45 Uhr. 

Präs ident Dr. Kaan: Hoher Landtag! Ich eröffne 
die 23. Sitzung des Steiermärkischen Landtages in 
der laufenden VI. Gesetzgebungsperiode und be
grüße alle Erschienenen. 

Entschuldigt sind die Abgeordneten Pichler und 
Professor Hartwig. 

Die Tagesordnung der heutigen Sitzung ist Ihnen 
schriftlich zugegangen. 

Erhebt sich gegen dieselbe ein Einwand? 
Das ist nicht der Fall. 
Heute l iegen folgende Geschäftsstücke auf: 
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Der Antrag, Einl.-Zahl 345, der Abgeordneten 
Dr. Heidinger, Dipl.-Ing. Fuchs, Koller und Kitzin
ger, betreffend den Einbau von Standspuren bei 
Straßeneinmündungen und Abzweigungen; 

der Antrag, Einl.-Zahl 346, der Abgeordneten 
Nigl, Pabst, Feldgrill und Dipl.-Ing. Schaller, be
treffend die Errichtung einer zentralen Bundes
försterschule als „Höhere Bundeslehranstalt für den 
Försterdienst"; 
der Antrag, Einl.-Zahl 347, der Abgeordneten La-
fer, Koller, Ing. Koch und Dr. Heidinger, betref
fend die Übertragung von Arbeiten des Landes-
bauamtes an Privatfirmen; 

der Antrag, Einl.-Zahl 348, der Abgeordneten 
Ritzinger, Schaffer, Maunz und Trümmer, betref
fend die Einführung der Sommerzeit in Österreich; 

der Antrag,* Einl.-Zahl 349, der Abgeordneten 
Schrammel, Koller, Prof. Dr. Moser, Pabst, Lafer 
und Lind, betreffend die Schaffung von Vorausset
zungen und Grundlagen zu einer Baugesinnung 
auf dem Lande; 

der Antrag, Einl.-Zahl 350, der Abgeordneten 
Zagler, Ileschitz, Vinzenz Lackner, Zinkanell und 
Genossen, betreffend die Aufschließung des Ostfel
des des Kohlenbergbaubetriebes Pölnng-Bergla; 

der Antrag, Einl.-Zahl 351, der Abgeordneten 
Fellinger, Lendl, Schön, Brandl, Hofbauer und Ge
nossen, betreffend den Bau einer Unterführung der 
Eisenbundesstraße bei der Bahnübersetzung beim 
Landeskrankenhaus Leoben; 

der Antrag, Einl.-Zahl 352, der Abgeordneten 
Schön, Fellinger, Brandl, Hofbauer und Genossen, 
betreffend den Ersatz der Kosten der Schneeräu
mung an Gemeinden aus den für die Beseitigung 
von Katastrophenschäden vorgesehenen Mitteln; 

der Antrag, Einl.-Zahl 353, der Abgeordneten 
Vinzenz Lackner, Zagler, Ileschitz, Loidl und Ge
nossen, betreffend die Heranziehung der inländi
schen Kohle für die Erzeugung von kalorischem 
Strom; , 

der Antrag, Einl.-Zahl 354, der Abgeordneten 
Klobasa, Heidinger, Wuganigg, Aichholzer und Ge
nossen, betreffend die Übernahme der Gemeinde
straße, welche die Verbindung zwischen der Lan
desstraße 103 und der Landesstraße 55 herstellt, als 
Landesstraße. 

Diese Anträge weise ich der Landesregierung zu. 
Weiters weise ich dem Volksbildungs-Ausschuß 

zu: 
Die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 37, zum An

trag der Abgeordneten Egger, Jamnegg, Koller und 
Dr. Pittermann, betreffend Unterbringung der Für
sorgerinnenschule; 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 328, zum 
Antrag der Abgeordneten Afritsch, Sebastian, Hei
dinger, Klobasa und Genossen, betreffend die Her
ausgabe einer. Werbebroschüre für den Lehrberuf. 

Dem Verkehrs- und volkswirtschaftlichen Aus
schuß weise ich zu: 

Die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 154, zum 
Antrag der Abgeordneten Wuganigg, Heidinger, 
Klobasa, Zinkanell und Genossen über die Durch
führung einer „Bettenaktion" im Gebiete der Ge
meinden Rettenegg und Gasen; 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 323, zum 
Antrag der Abgeordneten Schaffer, Karl Lackner, 
Burger und Maunz, betreffend den vordringlichen 

Ausbau der Bundesstraße Nr. 114 a (Teilstück Thal-
heim-Pölshals); 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 329, zum 
Antrag der Abgeordneten Heidinger, Ileschitz, Vin
zenz Lackner, Loidl und Genossen, betreffend Än
derung des Kraftfahrgesetzes. 

Dem Landeskultur-Ausschuß weise ich zu: 
die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 247, zu dem 

mit Unterstützung aller anderen Parteien des Hau
ses eingebrachten Antrag der Abgeordneten Dipl.-
Ing. DDr. Götz und Scheer, betreffend Überprüfung 
der Schadenserhebung und der Verteilung der Lan
desbeihilfen anläßlich der Hochwasserkatastrophen 
des Jahres 1965 durch den Kontroll-Ausschuß des 
Steiermärkischen Landtages; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 41, Gesetz 
über die Regelung der Berufsausbildung in der 
Land- und Forstwirtschaft (Steiermärkisches Land-
und forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz 
1967); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 42, Gesetz 
über die Organisation der öffentlichen land- und 
forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen und 
die Berufsschulpflicht (Steiermärkisches Landwirt
schaftliches Schulgesetz 1967). -

Dem Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß weise 
ich zu: 

Die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 43, Gesetz, 
mit dem für die Gemeinden des Landes Steiermark 
mit Ausnahme der Städte mit eigenem Statut eine 
Gemeindeordnung erlassen wird (Gemeindeordnung 
1967); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 46, Gesetz, 
mit dem die Gemeindewahlordnung 1960 neuerlich 
ergänzt wird. 

Dem Finanz-Ausschuß weise ich folgende Ge
schäftsstücke zu: 

Die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 259, zum 
Antrag der Abgeordneten Schrammel, Koller, Buch-
berger, Prenner und Lafer, betreffend die Berück
sichtigung erleichternder Bestimmungen bezüglich 
Höchstwohnraumfläche für den landwirtschaftlichen 
Wohnungsbau beim neuen Gesetz über die Wohn
bauförderung; 

die Regierungsvorlage,, Einl.-Zahl 343, über die 
grundsätzliche Zustimmung zur Erweiterung des 
Bauvorhabens des Landes Niederösterreich in der 
Sonderschule für körperbehinderte Kinder in Wie
ner Neustadt und die Zusicherung der anteilsmäßi
gen Leistungen des Landes Steiermark für die 
Jahre 1968 und 1969; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 344, über den 
Ankauf der Liegenschaft EZ. 13, KG. Hz, Gerichts
bezirk Fürstenfeld, von Franz und Gertrude Kun-
degraber; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 356, über den 
Verkauf des 93.55prozentigen Anteiles der Span
holzwerk Wies Ges. m. b. H. und die Abschreibung 
aller Forderungen des Landes Steiermark an die 
Spanholzwerk Wies Ges. m. b. H.; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 358, über den 
Abverkauf von landeseigenen zum Gutsbestand des 
Landesgütes Wagna gehörigen Grundstücken an die 
Gemeinde Wagna; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 359, zur Peti
tion der Abgeordneten Dipl.-Ing. DDr. Götz und 
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Scheer, betreffend die Errichtung eines Kranken
hauses im Bezirk Deutschlandsberg; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 45, Gesetz 
über den Landeshaushal t für das J ah r 1967; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 363, über die 
Bedeckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
gegenüber dem Landesvoranschlag 1966 — Nach
t rag zum 3. Bericht; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 364, über die 
Bedeckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
gegenüber dem Landesvoranschlag 1967 — 1. Be
richt. 

Wird gegen diese Zuweisungen ein E inwand er
hoben? 

Das ist nicht der Fall. 
Es liegt weiters auf die Regierungsvorlage, Bei

lage Nr. 44, Gesetz über die Aufnahme einer An
leihe im Gesamtbetrage von 100 Millionen Schilling 
durch die Stadtgemeinde Graz zur Finanzierung 
verschiedener Vorhaben des außerordentlichen 
Haushaltes. 

Diese Vorlage weise ich dem Gemeinde- und Ver-
fassungs- und dem Finanz-Ausschuß zu. 

Wird dagegen ein Einwand erhoben? 
Das ist nicht der Fall. 
Infolge der Dringlichkeit soll diese Beilage noch 

heu te vom Landtag verabschiedet werden. 
Den beiden genannten Ausschüssen müßte Gele

genheit gegeben werden, diese Vorlage zu behan
deln, um sodann im Hause airtragstellend berich
ten zu können. 

Es werden h ierüber jeweils die Klubs noch zu 
bera ten haben. 

Weiters ist ein Ersuchschreiben des Bezirksgerich
tes Linz um Auslieferung des Abg. Josef Meisl ein
gelangt und zwar wegen Über t re tung nach § 431 
StG., das ist Einl.-Zahl 316. Es handelt sich um ein 
Verkehrsdelikt . Dieses Schreiben weise ich dem 
Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß zu. 

Auch dieses Auslieferungsbegehren wird der Ge
meinde- und Verfassungsausschuß noch heu te zu 
erledigen haben, damit die sechswöchige Frist ein
gehalten wird. Da dagegen kein Einwand besteht, 
erfolgt die Zuweisung. 

Im Einvernehmen mit den Obmännern der im 
Hause ver t re tenen Par te ien schlage ich vor, die Bei
lage Nr. 44 und das e rwähnte Auslieferungsbegeh
ren noch auf die heut ige Tagesordnung zu setzen. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die mit der Er
wei terung der Tagesordnung um diese zwei Punk te 
e inverstanden sind, ein Händezeichen zu geben. 
(Geschieht.) 

Dieser Vorschlag ist angenommen. 
Weiters liegt der Jahresbericht des Kontroll-

Ausschusses über die F rüh Jahrstagung 1966 und 
Herbs t tagung 1966/67 auf. 

Die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 272, zum 
Ant rag der Abgeordneten Gruber, Sebastian, 
Brandl, Lendl und Genossen, betreffend Errichtung 
eines Bundesrealgymnasiums in Kapfenberg wurde 
in der Sitzung des Volksbildungs-Ausschusses am 
25. Apri l 1967 an die Landesregierung zurückver
wiesen. Diese Vorlage ist daher gegenstandslos ge
worden. 

Eingebracht wurden heute folgende Ant räge: 
Der An t rag der Abgeordneten Burger, Maunz, 

Ritzinger und Feldgrill, betreffend die Erlassung 

eines Gesetzes, wonach nicht mehr als zwei Wirt
schaftsexperten zu gleicher Zeit in e inem Auto 
oder Flugzeug reisen dürfen; 

der Ant rag der Abgeordneten Ritzinger, Kar l 
Lackner, Maunz, Pabst und Schaffer, betreffend Be
t r iebsgründungen im Bezirk Murau; 

der An t rag der Abgeordneten Ritzinger, Schaffer, 
Burger und Kar l Lackner, betreffend eine baldige 
Regelung der Eigentumsverhältnisse bei der Dyna
mitfabrik St. Lambrecht; 

der An t rag der Abgeordneten Buchberger, Pölzl, 
Dipl.-Ing. Schaller und Prenner , betreffend die 
Übernahme der Gemeindestraße Strallegg — Wet
terkreuz; 

der Ant rag der Abgeordneten Buchberger, Prof. 
Dr. Eichtinger, P renner , Pabst und Schrammel, be 
treffend die eheste Fortsetzung der Uferschutzver-
bauungen der s tändig Hochwasser führenden 
Flüsse in der Osts teiermark und im Mürztal zur 
Verhinderung wei terer Unwetterschäden; 

der Ant rag der Abgeordneten Buchberger, Dipl.-
Ing. Schaller, Pölzl und Schrammel, betreffend die 
Errichtung eines Mittelschulgebäudes in Weiz; 

der Ant rag der Abgeordneten Kar l Lackner, 
Maunz, Pabs t und Ritzinger, betreffend die Einlei
tung von Sofor tmaßnahmen für die Ennsregulie-
rung; 

der Ant rag der Abgeordneten Dr. Heidinger, 
Koller, Ing. Koch und Trümmer, betreffend die 
Übernahme der Gemeindestraße Allerheiligen — 
Groß Feiting als Landesstraße; 

der Ant rag der Abgeordneten Wegart, T rümmer , 
Dr. Heidinger und Ing. Koch, betreffend Neukom-
missionierung der schienengleichen Bahnüberset 
zung im km 0.012 der Gosdorferstraße; 

der Ant rag der Abgeordneten Ing. Koch, Dipl.-
Ing. Fuchs, Schrammel, Trümmer, Pölzl, Dr. Hei
dinger und Koller, betreffend die Ergänzung der 
Beförderungssteuergesetz-Novelle (BGBl. Nr. 51/ 
1967); 

der Antrag der Abgeordneten Groß, Ileschitz, 
Loidl, Prof. Har twig und Genossen, betreffend den 
Ausbau der Landesstraße von der Weinzöttlbrücke 
bis zur Maut Andri tz in Graz; 

der An t rag der Abgeordneten Lendl, Brandl, Fel -
linger, Vinzenz Lackner und Genossen, betreffend 
die Übernahme der Gemeindestraße von Steinhaus 
zur Landesgrenze als Landesstraße; 

der An t rag der Abgeordneten Aichholzer, Doktor 
Klauser, Zinkanell, Zagler und Genossen, betref
fend die Einstellung der Sulmtalbahn; 

der Ant rag der Abgeordneten Wuganigg, Heidin
ger, Lendl, Brandl und Genossen, betreffend die 
im Mai dieses Jahres entstandenen Hochwasser
schäden in der Steiermark. 

Diese Anträge werden der geschäftsordnungs
mäßigen Behandlung zugeführt. 

Ich unterbreche nun die Sitzung auf eine halbe 
Stunde und ersuche die Mitglieder des Gemeinde-
und Verfassungs-Ausschusses um 11.15 Uhr sich in 
das Zimmer Nr. 56 zur Bera tung der Beilage Nr. 44 
und des Auslieferungsbegehrens, Einl.-Zahl 316, zu 
begeben. Unmit te lbar anschließend daran findet im 
selben Saal die Sitzung des Finanz-Ausschusses 
statt. 

Die Fortsetzung der Landtagssitzung erfolgt so
mit um 11.30 Uhr. 
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Unterbrechung der Sitzung: 11 Uhr. 
Fortsetzung der Sitzung: 11.30 Uhr. 

Präsident: Ich nehme die unterbrochene Sitzung 
wieder auf und gehe zur Tagesordnung über. 

1. Bericht des Finanz- und des Gemeinde- und 
Verfassungs-Ausschusses über die Regierungsvor
lage, Beilage Nr. 27, Gesetz über die Gewährung 
von Überbrückungshilfen an ehemalige Bedienstete 
des Landes Steiermark und der steirisdien Gemein
den. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Anton Nigl. 
Ich erteile ihm für seinen Bericht das Wort. 

Abg. Nigl: Hoher Landtag! Mit der Beilage 27 
liegt Ihnen der Gesetzentwurf über die Gewäh
rung von Überbrückungshilfen an ehemalige Be
dienstete des Landes Steiermark und der steirisdien 
Gemeinden vor. Das Arbeitslosenversicherungsge
setz 1958 bestimmt unter anderem, daß Dienstneh
mer, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis zum Bund, zu einem Bundesland, einem 
Bezirk oder einer Gemeinde sowie zu einem von 
diesen Körperschaften verwalteten Betrieb, einer 
solchen Unternehmung, Anstalt, Stiftung oder 
einem solchen Fonds stehen, von der Arbeitslosen
versicherung ausgenommen sind. Hievon sind auch 
alle Dienstnehmer ausgenommen, die in einem un
kündbaren privatrechtlichen Dienstverhältnis zu 
einem der genannten Dienstgeber stehen, und An
spruch auf Ruhebezug oder Pension haben. Schei
den nun Beamte oder Provisionisten aus dem 
Dienststand infolge Entlassung oder Zeitablauf aus, 
besteht kein Anspruch auf Leistungen aus der Ar
beitslosenversicherung. Diese Personen sind da
her schlechter gestellt als Dienstnehmer der priva
ten Wirtschaft. Diese Schlechterstellung soll nun 
durch den Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf über 
die Gewährung von Überbrückungshilfen an die 
betroffenen Bediensteten beseitigt werden. Im ein
zelnen sieht das Gesetz vor folgende Leistungen: 

1. eine Überbrückungshilfe, die dem Arbeitslo
sengeld, gemäß dem Arbeitslosenv.ersiche-
rungsgesetz, 

2. eine Karenzurlaubsbeihilfe, die dem Karenz
urlaubsgeld und 

3. eine erweiterte Überbrückungshilfe, die der 
Notstandshilfe des Arbeitslosenversicherungs
gesetzes gleichgestellt ist. 

Es hat sich sowohl der Finanz-Ausschuß als auch 
der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß mit die
sem Gesetz beschäftigt und einstimmig die An
nahme dieser Vorlage beschlossen. Ich darf daher 
namens dieser Ausschüsse den Antrag stellen, die 
Vorlage in der vorliegenden Form zu beschließen, 
allerdings mit einer Abänderung, nämlich, daß der 
§ 2 Abs. 3 wie folgt zu lauten hat: 

„(3) Bei der Ermittlung der Bezugsdauer der 
Überbrückungshilfe sind im Sinne des § 18 des Ar
beitslosenversicherungsgesetzes 1958 arbeitslosen-
versicheruhgspflichtige Beschäftigungen, die dem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis vorangegan
gen sind, diesem Dienstverhältnis zuzurechnen." 

Ich bitte, diese Vorlage mit der vorgeschlagenen 
Änderung anzunehmen. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
schreite daher zur Abstimmung und bitte jene Ab
geordneten, die der Vorlage zustimmen, ein Hände
zeichen zu geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

2. Bericht des Finanz- und des Gemeinde- und 
Verfassungs-Ausschusses über die Regierungsvor
lage, Beilage Nr. 31, Gesetz, mit dem die Steier-
märkische Landesabgabenordnung neuerlich abge
ändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Christoph Klauser. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Klauser: Die Änderung der Landesab
gabenordnung ist eine Folge der Bundesverfas
sungsgesetznovelle vom Jahre 1962. Die Regie
rungsvorlage liegt Ihnen vor. Ebenso die Ände
rungsanträge des Ausschusses, die dahingehen, daß 
die Ziffern 2, 5 und 6 zu entfallen haben und die 
Bezeichnungen entsprechend geändert werden. 

Ich beantrage daher namens des Ausschusses die 
Vorlage in der geänderten Form anzunehmen. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
bitte um ein Händezeichen, falls Sie der Vorlage 
zustimmen. (Geschieht.) 

Die Vorlage ist angenommen. 

3. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 320, 
über die Milderung der Disziplinarstrafe des Re
gierungsoberbaurates i. R. Dipl.-Ing. Ewald Wein-
handl. 

Berichterstatter ist Abg. Dipl.-Ing. Hermann 
Schaller. 

Ich erteile ihm zu diesem Bericht das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. Schaller: Hohes Haus! Dipl.-Ing. 
Ewald Weinhandl, Regierungsoberbaurat i. R., hat 
um Milderung seiner über ihn zufolge Erkenntnis 
der Disziplinarkommission vom 8. Februar 1952 
verhängten Disziplinarstrafe der Versetzung in den 
dauernden Ruhestand unter Minderung des Ruhe
genusses um 5 Prozent ersucht. 

Der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß hat 
sich in seiner Sitzung am 9. Mai mit dem Antrag 
befaßt. Im Hinblick auf das Alter und das einwand
freie Verhalten des Genannten in den dazwischen
liegenden Jahren erscheint die Milderung der Dis
ziplinarstrafe gerechtfertigt. 

Namens des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses stelle ich daher den Antrag, der Hohe 
Landtag wolle folgenden Beschluß fassen: 

Die mit Erkenntnis der Disziplinarkommission 
beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
vom 8. Februar 1952 über den Regierungsoberbau
rat i. R. Dipl.-Ing. Ewald Weinhandl verhängte Dis
ziplinarstrafe der Versetzung in den Ruhestand mit 
um 5 Prozent gemindertem Ruhegenuß wird inso
weit gemildert, als die fünfprozentige Minderung 
des Ruhegenusses mit Wirkung ab 1. Jänner 1967 
erlassen wird. 
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Präsident: Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
bitte um ein Händezeichenf falls Sie dem Antrag 
zustimmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

4. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 321, 
über die Milderung der Disziplinarstrafe des Ober
straßenwärters i. R. Klement Habertheuer. 

Berichterstatter ist Abg. Gerhard Heidinger. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Gerhard Heidinger: Hohes Haus! Die Vor
lage der Steiermärkischen Landesregierung bein
haltet einen Antrag über die Milderung der Diszi
plinarstrafe des Oberstraßenwärters i. R. Klement 
Habertheuer. 

Karl Habertheuer bittet um diese Milderung. 
Der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß hat 

sich mit dieser Vorlage beschäftigt und in seinem 
Namen darf ich folgenden Antrag stellen: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: Die mit 
Erkenntnis der Disziplinarkommission beim Amt 
der Steiermärkischen Landesregierung vom 5. Jän
ner 1953 über den Oberstraßenwärter i. R. Kle
ment Habertheuer verhängte Disziplinarstrafe der 
Versetzung in den Ruhestand mit um 5 Prozent 
gemindertem Ruhegenuß wird insoweit gemildert, 
als die fünfprozentige Minderung des Ruhegenus
ses mit Wirkung ab 1. Jänner 1967 erlassen wird. 

Im Namen des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses bitte ich um Annahme. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Man
gels einer Wortmeldung bitte ich um ein Hände
zeichen, falls sie ihn annehmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

5. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 
322, über die Milderung der Disziplinarstrafe des 
Landesregierungsrates i. R. Dr. Hans Schneider. 

Berichterstatter ist Abg. Dipl.-Ing. Hermann 
Schaller. 

Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. Schaller: Dr. Hans Schneider, 
Landesregierungsrat i. R., hat um Milderung seiner 
Disziplinarstrafe ersucht. 

Der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß hat 
sich in seiner Sitzung vom 9. Mai mit diesem An
trag befaßt und ist der Meinung, daß die Milderung 
der Disziplinarstrafe gerechtfertigt ist. 

Namens des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses stelle ich daher den Antrag, der Hohe 
Landtag wolle folgenden Beschluß fassen: Die mit 
Erkenntnis der Disziplinarkommission beim Amt 
der Steiermärkischen Landesregierung vom 9. Jän
ner 1951 über den Landesregierungsrat Dr. Hans 
Schneider verhängte Disziplinarstrafe der Verset
zung in den Ruhestand mit um 2 Prozent gemin
dertem Ruhegenuß- wird insoweit gemildert, als 
die zweiprozentige Minderung des Ruhegenusses 
mit Wirkung ab 1. Jänner 1967 erlassen wird. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Eine 
Wortmeldung liegt nicht vor. Ich bitte um ein Hän

dezeichen, falls Sie dem Antrag zustimmen. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

6. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 304, über die Erhöhung 
des der Frau Zoe Brzezina-Birkenthall zuerkann
ten außerordentlichen Versorgungsgenusses. 

Berichterstatterin ist Frau Abgeordnete Edda 
Egger. 

Ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Edda Egger: Frau Zoe Brzezina-Birkenthall 
erhält als Witwe nach dem seinerzeitigen Direktor 
der Steiermärkischen Landesbahnen, Hofrat Doktor 
Max Brzezina-Birkenthall, ihre Witwenpension 
nach den für das Pensionsinstitut für die Österrei
chischen Privatbahnen geltenden Sätzen. 

Die letzte Erhöhung der Altrenten dieses Insti
tutes erfolgte 1951, also vor 16 Jahren. So bezieht 
Frau Brzezina-Birkenthall seit damals eine gleich
bleibende Pension von 1311 Schilling. 

Nach den Bundesbahnbestimmungen würde sie 
5099 Schilling erhalten. Aber auch, wenn man ihre 
jetzige Pension mit dem gleichen Prozentsatz er
höhen würde, wie alle übrigen Pensionen seither 
gestiegen sind, — das ist um 116 Prozent — würde 
Frau Brzezina 2832 Schilling erhalten. 

Wegen der fehlenden Angleichung erhält sie seit 
1958 einen außerordentlichen Versorgungsgenuß 
des Landes von 600 Schilling. 

Nunmehr erscheint es gerechtfertigt, einem An
suchen der nun 76jährigen stattzugeben und ihr 
eine Erhöhung dieses außerordentlichen Versor
gungsbetrages auf 1500 Schilling zu gewähren. 

Die Regierung hat einen dementsprechenden Be
schluß gefaßt und ich ersuche den Hohen Landtag 
namens des Finanz-Ausschusses, diesem Beschluß 
zuzustimmen. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört, ich er
suche um ein Händezeichen, falls Sie ihm zustim
men. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

7. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 306, betreffend die Ge
währung eines außerordentlichen Versorgungsge
nusses an Frau Prof. Maria Rosanelli. 

Berichterstatterin ist Frau Abgeordnete Johanna 
Jamnegg. 

Ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Johanna Jamnegg: Hoher Landtag! Bei die
ser Vorlage handelt es sich um ein Ansuchen der 
ehemaligen Musiklehrerin am Konservatorium und 
an der Landesmusikschule Frau Professor Maria 
Rosanelli um Gewährung eines außerordentlichen 
Versorgungsgenusses. 

Der Finanz-Ausschuß hat sich in seiner letzten 
Sitzung einstimmig für die Zuerkennung ausge
sprochen und ich stelle in seinem Namen folgen
den Antrag: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: Der Frau 
Professor Maria Rosanelli wird ab 1. Jänner 1967 
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ein außerordentlicher Versorgungsgenuß in Höhe 
von monatlich 900 Schilling zuzüglich der gemäß 
Landtagsbeschluß Nr. 120 vom 16. Dezember 1965 
sich in Zukunft ergebenden Erhöhungen bewilligt. 

Ich bitte um Annähme dieses Antrages. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Eine 
Wortmeldung liegt nicht vor. Ich bitte um ein Hän
dezeichen, falls Sie ihm zustimmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

8. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 307, betreffend die Ge
währung eines außerordentlichen Versorgungsge
nusses an Frau Gertrude Schrötter. 

Berichterstatterin ist Frau Abgeordnete Johanna 
Jamnegg. 

Ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Johanna Jamnegg: Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Der akademische Maler Hans 
Schrötter hat vom Land Steiermark eine monatli
che Ehrenrente erhalten, die nach seinem Ableben 
im Juni 1965 erloschen ist. Seine unversorgte Witwe 
ersucht nun um Zuerkennung eines außerordentli
chen Versorgungsgenusses. 

Der Finanz-Ausschuß hat auch hier zugestimmt 
und ich darf in seinem Namen den Antrag stellen: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: Der Witwe 
nach dem akademischen Maler Hans Schrötter, Frau 
Gertrude Schrötter, wird im Hinblick auf ihre völ
lig unzureichende Altersversorgung ab 1. Jänner 
1967 ein außerordentlicher Versorgungsgenuß von 
monatlich 850 Schilling zuzüglich Wohnungsbeihilfe 
und Krankenversicherung und der sich gemäß 
Landtagsbeschluß Nr. 120 vom 16. Dezember 1965 
in Zukunft ergebenden Erhöhungen bewilligt. 

Ich ersuche auch hier um Annahme des Antrages. 

Präsident: Mangels Wortmeldung stimme ich 
über diesen Antrag ab und bitte um ein Hände
zeichen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

9. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 312, betreffend die Eh
renpension des Schriftstellers Dr. Bruno Brehm. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Prof. Dr. Karl 
Eichtinger. 

Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Eichtinger: Hoher Landtag! Dok
tor Bruno Brehm, dessen künstlerisches Lebens^ 
werk weit über Österreich hinausstrahlt, vollendet' 
in wenigen Wochen in Altaussee sein 75. Lebens
jahr. In Würdigung seiner großen schriftstelleri
schen Leistungen und zum Ausgleich gewisser Un
sicherheiten eines freien Berufes hat die Steier-
märkische Landesregierung am 20. Februar 1967 
beschlossen, Dr. Bruno Brehm eine Ehrenpension 
von monatlich 1.500 Schilling zu gewähren. 

Namens des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses möchte ich beantragen, daß der Hohe 
Landtag beschließen wolle: 

Dem Schriftsteller Dr. Bruno Brehm wird im 

Hinblick auf sein schriftstellerisches Lebenswerk 
und unter Berücksichtigung seiner unzulänglichen 
Altersversorgung ab 1. Jänner 1967 eine Ehrenpen
sion in der Höhe von monatlich 1.500 Schilling zu
züglich der gemäß Landtagsbeschlüß Nr. 120 vom 
16. Dezember 1965 sich in Zukunft ergebenden Er
höhungen bewilligt. 

Ich bitte um Annahme des Antrages. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
bringe den Antrag zur Abstimmung und bitte, 
falls Sie ihm zustimmen, um ein Händezeichen. 
(Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

10. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 313, betreffend die Ge
währung eines außerordentlichen Versorgungsge
nusses an Kurt Hildebrand Matzak. 

Berichterstatter ist Frau Abg. Edda Egger. 
Ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Edda Egger: Der Schriftsteller Kurt Hilde
brand Matzak, geboren 1896, hat sich mit seinem 
literarischen Gesamtschaffen bedeutende Verdien
ste erworben und erhält daher seit 1965 einen 
Förderungsbeitrag des Landes Steiermark von mo
natlich 900 Schilling. 

Da weder er noch seine Frau eine Altersversor
gung haben, die mit einer Krankenversicherung 
verbunden wäre, hat nun Herr Matzak. ersucht, 
diesen Förderungsbeitrag in einen Versorgungsge
nuß umzuwandeln. Die Landesregierung hat dieser 
Bitte durch einen Beschluß entsprochen mit dem 
Vorbehalt, daß auch der Landtag seine Zustimmung 
gebe. 

Namens des Finanz-Ausschusses ersuche ich da
her, der Hohe Landtag wolle beschließen, Herrn 
Kurt Hildebrand Matzak ab 1. Jänner 1967 einen 
außerordentlichen Versorgungsgenuß in der Höhe 
von 950 Schilling monatlich zuzüglich Wohnungs
beihilfe und Krankenversicherung mit den sich je
weils aus der Pensionsdynamik ergebenden Erhö
hungen zu gewähren. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Ich bitte 
um ein Händezeichen, falls Sie ihm zustimmen. 
(Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

11. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 314, über die Über
nahme einer Ausfallsbürgschaft des Landes Steier
mark in der Höhe von 2 Millionen Schilling für 
die Firma Druschkowitsch & Co. OHG., Gratkorn. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Franz Ileschitz. 
Ich erteile ihm das. Wort. 

Abg. Ileschitz: Die Firma Druschkowitsch & Co. 
betreibt auf einem Areal in Gratkorn, welches der 
Heeresverwaltung gehört, die Erzeugung von Me
tallwaren verschiedener Art. Da die Heeresverwal
tung ihre Gründe dringend selbst benötigt, muß die 
Firma Druschkowitsch das bisher benützte Areal 
räumen. Die Firma hat daher die Realitäten EZ. 886 
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und EZ. 826, KG. Kirchenviertel in Gratkorn er
worben und beabsichtigt, auf diesen Grundstücken 
ihre neuen Fabriksanlagen zu bauen. Die Kosten 
dieser notwendigen Bauführung sind nach dem In
vestitionsplan der Firma mit rund 2.8 Millionen 
Schilling zu veranschlagen. Zu diesem Zweck be
absichtigt die Firma Drusehkowitsch & Co, bei der 
Raiffeisenkasse Gratkorn ein Darlehen in der Höhe 
von 2 Millionen Schilling aufzunehmen. 

Die Firma hat daher dem Land Steiermark das 
Ansuchen unterbreitet, durch Übernahme der Aus
fallshaftung für einen Betrag von 2 Millionen 
Schilling unterstützend einzugreifen. Da die Firma 
Drusehkowitsch & Co. einen Belegschaftsstand von 
50 Arbeitnehmern aufweist, erweist es sich als 
sinnvoll, zur Sicherung dieser Arbeitsplätze beizu
tragen. Im Handelsregister sind drei Gesellschaf
ter und zwar Ing. Weidl mit 60 Prozent, Elisabeth 
Weiß mit 25 Prozent und Peter Zechmann mit 
15 Prozent Beteiligung eingetragen. Alle drei besit
zen Grundstücke, Gastwirtschaften bzw. Häuser. 

Die Wirtschaftsgüter im Besitze der Firma 
Drusehkowitsch haben einen Verkehrswert von 
1,690.800 Schilling. 

Als Besicherung für die erbetene Ausfallshaftung 
ist die Verpfändung der der Firma gehörigen Rea
litäten EZ. 886 und EZ. 826, mit den darauf befind
lichen Bauwerken und der ein Zubehör derselben 
darstellenden Maschinen und Maschinenanlagen 
sowie die Zession von Kundenforderungen vorge
sehen. 

Die Werksrealitäten stellen unter Zugrundele
gung eines Quadratmeterpreises von 70 Schilling 
einen Wert von 800.000 Schilling dar. 

Die Werksliegenschaften der Firma Drusehko
witsch, auf denen teilweise schon Baulichkeiten be
stehen, wurden von einem Sachverständigen mit 
1,790.070 Schilling geschätzt. Es ist also zur Zeit 
der vorangeführte Wert und jener des unbebauten 
Grundstückes Kirchenviertel im Werte von rund 
420.000 Schilling zur Verfügung. Die Fabriksreali
tät ist allerdings durch die Raiffeisenkasse Grat
korn mit 320.000 Schilling belastet. Aus dem Gut
achten des Dipl.-Ing. Reimitz ergibt sich, daß bei 
Durchführung der geplanten Bauarbeiten laut Bau
plan ein Gesamtzukunftswert des Werkes ohne 
Maschinenanlagen mit 3,147.270 Schilling somit zu
züglich des Grundstückswertes ein Gesamtwert von 
rund 3.5 Millionen Schilling vorhanden ist. Die Be
lastung wird einschließlich des vom Land zu ver
bürgenden Darlehens nicht ganz 2.4 Millionen Schil
ling betragen. Die Besicherung auf den Fabriks
realitäten unter gleichzeitiger Überwachung der 
Bauarbeiten, um die Gesamtinvestitionen des lan
desverbürgten Darlehens sicherzustellen, würde so
mit 70 Prozent betragen. Es ist daher noch eine 
Verpfändung von Firmenforderungen notwendig. 

Auf Grund der ha. Erhebungen konnte festge
stellt werden, daß monatlich Zessionen in der Höhe 
von ca. 1 Million Schilling anfallen, so daß bei einer 
Zahlungsfrist von 2 bis 3 Monaten ein Zessionsge
samtbetrag von 2 bis 3 Millionen Schilling zu
standekommt. 

Die Sicherungsmaßnahmen müßten ergänzt wer
den durch eine von der Landesregierung noch im 
einzelnen zu regelnde Überwachung der Darlehens
nehmerin. 

Das gegenständliche Darlehen würde von der 
Raiffeisenkasse Gratkorn auf Grund der Darlehens-
pomesse vom 4. August 1966 gewährt werden. Die 
Laufzeit des Darlehens beträgt 15 Jahre, das Kapi
tal ist mit 7.5 Prozent p. a. zu verzinsen. 

Der Finanz-Ausschuß hat sich in seiner Sitzung 
mit der Vorlage beschäftigt und stellt einstimmig 
den Antrag: 

Die Steiermärkische Landesregierung wird er
mächtigt, gegenüber der Raiffeisenkasse Gratkorn 
für ein von der Firma Drusehkowitsch & Co. OHG., 
Gratkorn aufzunehmendes Darlehen von 2 Millio
nen Schilling die Ausfallsbürgschaft nach Maßgabe 
folgender Bedingungen zu übernehmen: 

1. Das Darlehen hat eine Laufzeit von höchstens 
15 Jahren und ist mit 7.5 Prozent p. a. zu ver
zinsen. 

2. Zur Besicherung des Darlehens ist ein Pfand
recht in der Höhe der Darlehensvaluta auf den 
der Firma gehörigen Liegenschaften EZ. 826 
und 886, KG. Kirchenviertel, Gratkorn, einzu
räumen. In EZ. 826 erfolgt die Eintragung des 
Pfandrechtes auf den 3. Satz und in EZ. 886 auf 
den 1. Satz. 

3. Zur Sicherstellung der Zinsen und des Til
gungsdienstes sowie aller Mahngebühren sind 
Forderungen in der Höhe von 50 Prozent des 
jeweils aushaftenden Darlehens zu zedieren. 

4. Die Darlehensvaluta ist zur Bezahlung von 
Verbindlichkeiten zu verwenden, die aus der 
notwendigen Umgliederung des Betriebes ent
stehen. 

5. Die Landesregierung wird ermächtigt, Ge
schäfts- und Büchereinsicht vorzunehmen so
wie die erforderlichen Maßnahmen für die 
Überwachung des Betriebes zu treffen, insbe
sondere die Einschaltung von Kontrollorganen 
vorzusehen. 

Präsident: Sie stellen den Antrag auf Annahme? 

Abg. Ileschitz: Ich stelle den Antrag auf An
nahme. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Herrn Be
richterstatters gehört. Wer ihm zustimmt, möge 
ein Händezeichen geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

12. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Beilage Nr. 39, Gesetz, mit dem 
das Gesetz vom 19. Juli 1954, LGB1. Nr. 42, über 
die Einführung einer Landeskulturabgabe, abgeän
dert wird. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Bert Hofbauer. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Hofbauer: Hoher Landtag! Meine Damen 
und Herren! Die gegenständliche Regierungsvor
lage behandelt die Erhöhung der Landeskurab-
gabe für die ganze Steiermark. Art und Zweck ist, 
daß in allen Kurorten der Steiermark eine Landes-
Kurabgabe zu entrichten ist, daß die Landes-Kur-
abgabe ausschließlich zur Förderung des Fremden
verkehrs, zur Deckung der Kosten der Kurkom
missionen verwendet werden muß. Die Kurabgabe 
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ist eine Landesabgabe. Der § 2 behandelt die Äb-
gabepflicht und umreißt genau den Personenkreis, 
der von der Abgabepflicht befreit ist. Die Höhe der 
Abgabe darf den Höchstbetrag von 5 Schilling nicht 
überschreiten, sie kann jedoch in der Frühjahrs-, 
Haupt- und Herbstsaison verschieden festgesetzt 
werden. 

Der Finanz-Ausschuß hat sich eingehend mit die
ser Vorlage beschäftigt und Änderungen vorge
nommen. Ich darf dem Hohen Haus namens des 
Finanz-Ausschusses den Antrag in der abgeänder
ten Form vortragen und um die Annahme bitten. 
Der Hohe Landtag wolle das in der Beilage Nr. 39 
enthaltene Gesetz mit folgender Änderung be
schließen: 

Zu Ziffer 2: Im § 2 Abs. 1 ist nach dem Ausdruck 
„LGB1. Nr. 260/1962", einzufügen „in der Fassung 
des Gesetzes LGB1. Nr. 28/1967,". 

Absatz 3 hat zu lauten: „(3) In den Kurorten 
(Kurbezirken) Bad Aussee, Bad Gleichenberg, Laß-
nitzhöhe und St. Radegund bei Graz erhalten die 
Kurgäste, für deren Aufenthalt ein Träger der ge
setzlichen Sozialversicherung die gesamten Kosten 
des Kuraufenthaltes übernimmt, eine zwanzigpro-
zentige Ermäßigung der Kurabgabe, sofern sie 
heimmäßig untergebracht sind." 

Ich bitte um Annahme der Vorlage. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Eine 
Wortmeldung liegt nicht vor. Ich bringe ihn zur 
Abstimmung und bitte um ein Händezeichen. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen 

13. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zähl 318, betreffend die Ge
währung einer Ehrenpension an Frau Friederike 
Wagula. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Dr. Helmut 
Heidinger. 

Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Helmut Heidinger: Hohes Haus! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Die vorliegende Vor
lage, Einl.-Zahl 318, beschäftigt sich mit der Frage 
der Gewährung einer Ehrenpension an Frau Frie
derike Wagula, der Witwe nach dem bekannten 
akademischen Maler Professor Hans Wagula. Die 
Umstände, die die Landesregierung zu dieser Vor
lage veranlaßt haben, sind Ihnen schriftlich be
kannt und vorliegend. 

Der Finanz-Ausschuß hat sich in seiner Sitzung 
ausführlich mit der Vorlage beschäftigt und ich 
stelle namens dieses Ausschusses folgenden Antrag: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: Der Witwe 
nach dem akademischen Maler Professor Hans Wa
gula, Frau Friederike Wagula, Graz, wird im Hin
blick auf ihre unzureichende Altersversorgung ab 
1. Jänner 1967 eine Ehrenpension von monatlich 
850 Schilling zuzüglich Wohnungsbeihilfe und der 
gemäß Landtagsbeschluß Nr. 120 vom 16. Dezem
ber 1965 sich in Zukunft ergebenden sonstigen Er
höhungen bewilligt. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Berichter
statters gehört. Ich bitte um ein Händezeichen, 
falls Sie ihm zustimmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

14. Bericht des Finanz- und des Gemeinde- und 
Verfassungs-Ausschusses über die Regierungsvor
lage, zu Einl.-Zahl 242, zum Antrag der Abgeord
neten Bammer, Heidinger, Fellinger, Dr. Klauser, 
Pichler und Genossen, betreffend Aufhebung des 
§ 5 Abs. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 1959. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Vinzenz Lack
ner. 

Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Vinzenz Lackner: Hoher Landtag! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! In der Sitzung des 
Steiermärkischen Landtages am 31. Oktober 1966 
wurde der Antrag der Abgeordneten Bammer, Hei
dinger, Fellinger, Dr. Klauser, Pichler und Genos
sen, Einl.-Zahl 242, mit welchem die Steiermärki-
sche Landesregierung aufgefordert wurde, bei den 
zuständigen Bundesstellen dahingehend einzu
schreiten, daß jenen Gemeinden, auf deren Gebiet 
sich Einrichtungen der österreichischen Bundesbah
nen befinden und die bisher Beiträge des Bundes 
zum Ausgleich des Entfalles der Gewerbesteuer er
halten haben, im Wege der Finanzausgleichsver
handlungen ein Ersatz für die . entfallenen Aus
gleichsbeiträge gewährt wird, der Landesregierung 
zugewiesen. 

Hiezu erstattet die Steiermärkische Landesregie
rung nachstehenden Bericht: 

Dem Antrage, für den Entfall des § 5 Abs. 4 des 
FAG. 1959 den betroffenen Gemeinden Ersatz zu 
leisten, wurde dank der Bemühungen des steiri-
schen Landesfinanzreferenten und der beiden Ge
meindebünde im § 17 Abs. 4 des Finanzausgleichs
gesetzes 1967, BGBl. Nr. 2, bereits Rechnung ge
tragen. 

§ 17 Abs. 4 FAG. 1967 hat folgenden Wortlaut: 
„(4) Der Bund gewährt jenen Gemeinden, auf 

deren Gebiet sich Betriebsstätten im Sinne des 
§ 30 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 
194/1961, in der jeweils geltenden Fassung, der 
Österreichischen Bundesbahnen befinden, Finanz
zuweisungen im Gesamtbetrag von 17 Millionen 
Schilling jährlich. Der auf die einzelne Gemeinde 
— wobei Gemeinden, deren jährlicher Anteil 12.000 
Schilling nicht erreicht, wegen Geringfügigkeit 
außer Betracht zu bleiben haben — entfallende Be
trag richtet sich unter Bedachtnahme auf 
den obigen Gesamtbetrag nach der Anzahl der in 
solchen Betriebsstätten beschäftigten Bediensteten. 
Die gebührenden Beträge sind spätestens am 
20. Juni des betreffenden Haushaltsjahres an die 
anspruchsberechtigten Gemeinden zu überweisen. 
Die Gemeinden, die nach den vorstehenden Be
stimmungen eine Finanzzuweisung beanspruchen, 
haben ihren Anspruch innerhalb einer Ausschluß
frist von zwei Monaten, gerechnet vom Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes, durch 
Vorlage eines schriftlichen Antrages, in dem das 
Bestehen einer solchen Betriebsstätte und die An
zahl der daselbst beschäftigten Bediensteten von 
der hiefür zuständigen Dienststelle der Österrei
chischen Bundesbahnen bescheinigt ist, beim Bun
desministerium für Finanzen zu stellen. Maßgebend 
sind die Verhältnisse am 1. Jänner 1967. Die Neu-
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slfiiffung beziehungsweise Auflassung von Be
tr iebsstät ten der vorgenannten Ar t ist von dem auf 
diesen Tatbestand folgenden Jahresbeginn an für 
die Berechnung der Finanzzuweisungen zu berück
sichtigen. Im Fal le der Neuschaffung von Betr iebs
stät ten ist der Berechnung der Beschäftigtenstand 
des ers ten Betriebsjahres zugrunde zu legen." 

Diese Fassung läßt den Schluß zu, daß der Bund 
für den Entfall des § 5 Abs. 4 des FAG. 1959 doch 
einen Ersatz zu leisten haben wird. 

Bemerk t wird, daß die Anmeldungsfrist auf Fi
nanzzuweisungen seitens des Bundes der „Eisen
bahnergemeinden" mit 28. Februar 1967 geendet 
hat . 

Die Steiermärkische Landesregierung stellt daher 
auf Grund ihres Beschlusses vom 20. März 1967 
den Ant rag: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: Der Bericht 
der Steiermärkischen Landesregierung zum Ant rag 
der Abgeordneten Bammer, Heidinger, Fellinger, 
Dr: Klauser, Pichler und Genossen, betreffend Auf
hebung des § 5 Abs. 4 Finanzausgleichsgesetz 1959, 
wird zur Kenntnis genommen. 

Diese Vorlage wurde im Finanz-Ausschuß am 
25. Apri l 1967 eingehend behandelt und die Zu
s t immung einstimmig gegeben. Ich darf namens 
dieses Ausschusses das Hohe Haus bitten, diese 
Vorlage zur Kenntnis zu nehmen. 

Präsident: Sie haben den Ant rag gehört, Wort
meldungen liegen nicht vor. Ich bit te um ein Hän
dezeichen, falls Sie zustimmen. (Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

15. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 336, über die Bedek-
kung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ge
genüber dem Landesvoranschlag 1966 — 3. Bericht. 

Berichterstat ter ist Abgeordneter Ber t Hofbauer. 
Ich bi t te ihn um Berichterstattung. 

Abg. Hofbauer: Hohes Haus! Sehr geehrte Da
men und Herren! Die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 
336, behandel t die Bedeckung über- und außerplan
mäßiger Ausgaben gegenüber dem Landesvoran
schlag 1966. In der Zeit vom 1. Oktober bis 
31. Dezember 1966 wurden für den Bereich der ge
samten Landesverwal tung Mehrausgaben gegen
über dem Landesvoranschlag 1966 in der Höhe von 
31,564.135 Schilling im dr ingenden und offensicht
lichen Interesse des Landes ausgegeben. Die geneh
migten über- und außerplanmäßigen Mehrausgaben 
finden Sie in der beiliegenden Aufstellung. Der ent
s tandene Mehraufwand wurde gemäß § 32 Abs. 2 
des L.-VG. 1960 wie folgt bedeckt: 
a) Ausgabenersparungen bei anderen 

Gebarungszweigen S 3,141.310.— 
b) Mehreinnahmen .S 595.860.— 
c)-Zu e rwar tende Ausgabenersparun

gen bzw. Mehreinnahmen gegen
über dem Landesvoranschlag 1966 S 27,826.965 — 
Wenn man bloß die wichtigsten Posten dieser 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben beleuchtet, 
so sieht man, daß für die Erhal tung der Landes
straßen 2,500.000 Schilling ausgegeben wurden, für 
Bei t räge zu F lußbauten 7,933.000 Schilling, zu 

Wildbachverbauungen 3,942.000 Schilling, für Hoch
wasserschäden 1,320.000 Schilling und für Beihil
fen zur Behebung von Schäden höherer Gewalt 
3,000.000 Schilling. 

Der Finanz-Ausschuß ha t sich in seiner Sitzung 
vom 25. Apri l mi t der Vorlage beschäftigt und diese 
einstimmig angenommen. 

Ich b i t te das Hohe Haus, den Ant rag zu geneh
migen. 

Präsident: Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
bit te um ein Händezeichen. (Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

16. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 337, über die Geneh
migung außer- und überplanmäßiger Ausgaben im 
Rechnungsjahr 1967. 

Berichterstat ter ist Herr Abg. Ber t Hofbauer. 
Ich b i t te ihn, den Bericht zu ers tat ten. 

Abg. Hofbauer: Hoher Landtag! Die Einlagenzahl 
337 behandel t ebenfalls die Genehmigung außer-
und überplanmäßiger Ausgaben im Rechnungsjahr 
1967. 

Wie alljährlich, so sind auch im J ah r e 1966 wie
der e ine Reihe von Lieferungen und Leistungen, 
vor a l lem für bauliche Maßnahmen, in Auftrag ge
geben worden, die bis zum Ende des Rechnungs
jahres 1966 nicht abgerechnet werden konnten. Da 
die hiefür vorgesehenen Kredi te mi t Ende des 
Rechnungsjahres 1966 verfallen sind, müßten diese 
Zahlungsverpflichtungen zu Las ten der im Rech
nungsjahr 1967 veranschlagten Haushal tsmit te l ver 
rechnet werden. Dies ist jedoch in einigen Fällen 
überhaupt nicht möglich. In den übr igen Fällen 
kann es den jeweiligen Dienststellen, Betr ieben und 
Anstal ten nicht zugemutet werden, vor a l lem für 
Bauführungen aus dem J ah re 1966 ents tandene 
Zahlungsverpflichtungen zu Lasten der Kredi te des 
J ahres 1967 abzurechnen. Die ordnungsmäßige Ver
wal tung größerer Anstal ten und Betriebe erfordert 
aber eine kontinuierliche Weiterführung der anfal
lenden Arbei ten zur Ins tandhal tung bzw. für den 
Ausbau der vorhandenen Objekte. 

Die Mehrausgaben betragen 29,046.100 Schilling. 
Auch hier wiederum nur die wesentlichsten Aus
gaben: 

1,492.700 Schilling für das Amt der Steierm. Lan
desregierung, 18,853.800 Schilling für Krankenan
stalten und 4,258.400 Schilling für Sonderkranken
häuser und Heilstätten. Auch hier ist der entste
hende Mehraufwand durch eine En tnahme aus der 
Betriebsmittel- und Ausgleichsrücklage bedeckt. 

Der Finanz-Ausschuß hat sich auch mit dieser 
Vorlage eingehend befaßt und d ie Zus t immung er
teilt. Ich darf namens des Finanz-Ausschusses fol
genden An t rag stellen: Der Hohe Landtag wolle 
beschließen: 

Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung, betreffend über- und außerplanmäßige Aus
gaben in der Höhe von 29,046.100 Schilling zur Be
deckung von Ausgabenverpflichtungen aus dem 
J ah r e 1966 und die Bedeckung des hiedurch ent
stehenden Mehraufwandes durch En tnahme eines 
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gleich hohen Betrages aus der Betriebs- und Aüs-
gleichsrücklage, wird zur Kenntnis genommen. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Ich bitte 
um ein Händezeichen, falls Sie ihm zustimmen. 
(Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

17. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 341, über die Erhöhung 
des steirischen Aktienkapitals an der Dachstein 
Fremdenverkehrs AG. um 2,414.600 Schilling. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Bert Hofbauer. 
' Ich bitte ihn um den Bericht. 

Abg. Hofbauer: Hoher Landtag! Bei dieser "Vor
lage handelt es sich um die Erhöhung des steirischen 
Aktienkapitals an der Dachstein Fremdenverkehrs 
AG. um 2,414.600 Schilling. 

Die Dachstein Fremdenverkehrs AG- hat durch 
Ablösung der Rechte der Dachstein-Südwandseil
bahn-Gesellschaft im Jahre 1966 die rechtlichen 
Voraussetzungen dafür geschaffen, die Seilbahn auf 
der steirischen Seite des Dachsteins in ihre Pla
nung einzubeziehen. Mit den Arbeiten für die Süd
wandseilbahn hat die Dachstein Fremdenverkehrs 
AG. bereits begonnen. Zur Finanzierung des durch 
diese großzügigen Ausbaumaßnahmen entstehenden 
Aufwandes hat die Gesellschaft in ihrer außeror
dentlichen Hauptversammlung vom 3. Februar d. J. 
eine Erhöhung ihres Grundkapitals um 74,100.000 
Schilling auf 100,000.000 Schilling beschlossen. Diese 
Kapitalerhöhung erfolgt durch Einbringung von 
Sacheinlagen in der Höhe von 61,188.400 Schilling 
und durch Bareinzahlungen von 12,911.600 Schil
ling. 

Das Land Steiermark war schon bisher an der 
Dachstein Fremdenverkehrs AG. mit Aktien im No
minalwert von 350.000 Schilling beteiligt. Da diese 
Beteiligung nur rein symbolischen Charakter hatte, 
wollte die Steierm. Landesregierung nunmehr das 
Vorhaben der Dachstein Fremdenverkehrs AG. 
eine Dachstein Südwandseilbahn zu bauen, in ange
messener Weise unterstützen. 

Die Landesregierung hat daher am 20. März 1967 
beschlossen, weitere Inhaberaktien der Dachstein 
Fremdenverkehrs AG. in Höhe von 2,414.600 Schil
ling zu zeichnen, wobei mit der Gesellschaft verein
bart wurde, diesen Betrag in zwei gleichen Raten 
in den Jahren 1967 und 1968 zu bezahlen. Die 
Steiermärkische Landesregierung hat bei den über 
den Ankauf der Aktien geführten Verhandlungen 
der Erwartung Ausdruck gegeben, daß die Dach
stein Fremdenverkehrs AG. den Bau der Süd
wandseilbahn zügig weiterführt und daß sich die 
Gesellschaft mit dem Fremdenverkehrsreferat der 
Steiermärkischen Landesregierung, der Gemeinde 
Schladming und den anderen örtlichen Stellen, fe
derführend auch in das Studium für die Errichtung 
einer Bergbahn auf die Planei einschaltet. Für 
beide Anliegen der Steiermärkischen Landesregie
rung wurden von den bevollmächtigten Vertretern 
der Dachstein-Fremdenverkehrs AG. entsprechende 
Zusagen abgegeben. 

Mit dieser Vorlage hat sich der Finanz-Ausschuß 
in der Sitzung am 25. April beschäftigt und ein

stimmig die Annahme erteilt. Ich ersuche das Hohe 
Haus, der Vorlage die Zustimmung zu erteilen. 

Präsident: Mangels Wortmeldung bringe ich den 
Antrag zur Abstimmung und bitte um ein Hände
zeichen, falls Sie ihm zustimmen, (Geschieht.) 

Er ist angenommen. 

18. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaftli
chen Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu 
Einl.-Zahl 43, zum Antrag der Abgeordneten Hei
dinger, Klobasa, Wuganigg, Ileschitz und Genossen, 
betreffend die Durchführung einer „Bettenaktion" 
im Gebiet der Gemeinde St. Kathrein am Hauen
stein. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Josef Meisl. 
Ich bitte ihn den Bericht zu erstatten. 

Abg. Meisl: Meine Damen und Herren! In der 
Sitzung des Steiermärkischen Landtages am 30. Juni 
1965 wurde der Antrag der Abgeordneten Heidin
ger, Klobasa, Wuganigg, Ileschitz und Genossen, 
Einl.-Zahl 43, betreffend die Durchführung einer 
Bettenaktion im Gebiet von St. Kathrein am Hau
enstein, gemäß § 29 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
des Steiermärkischen Landtages der Landesregie
rung zugewiesen. 

Die Steiermärkische Landesregierung erstattet 
hiezu folgenden Bericht: 

Nach Erhebungen im Gegenstande durch die Ab
teilung für Wirtschaft und Statistik, die Fremden
verkehrsabteilung des Amtes der Steierm. Landes
regierung und die Bezirkshauptmannschaft Weiz 
wurde in der Sitzung der Steiermärkischen Landes
regierung am 20. März 1967 die Gewährung einer 
Beihilfe von 437.500 Schilling zur Durchführung 
einer Bettenaktion im Gebiet der Gemeinde Sankt 
Kathrein am Hauenstein einstimmig beschlossen. 
In die gegenständliche Aktion sind 50 Personen, 
vorzüglich Bergarbeiter, Kleinlandwirte und Klein
gewerbetreibende einbezogen. Mit den bewilligten 
Beihilfen wird es möglich sein, einwandfreien Be
herbergungsraum für 289 Betten zu schaffen. Die 
Kosten werden zur Hälfte aus Grenzlandförde-
rungsmitteln und zur Hälfte durch allgemeine Aus-
gabenersparungen und Mehreinnahmen bzw. bis 
zur Erzielung derselben bei der Betriebsmittelrück
lage bedeckt. 

Zufolge des Beschlusses der Steiermärkischen 
Landesregierung vom 3. April 1967 stelle ich den 
Antrag: Der Hohe Landtag wolle beschließen: „Der 
Bericht der Steiermärkischen Landesregierung zum 
Antrag der Abgeordneten Heidinger, Klobasa, Wu
ganigg, Ileschitz und Genossen, betreffend die 
Durchführung einer Bettenaktion im Gebiet der 
Gemeinde St. Kathrein am Hauenstein, wird zur 
Kenntnis genommen." 

Präsident: Wer diesem Antrag zustimmt, möge 
ein Händezeichen geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

19. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaftli
chen Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu 
Einl.-Zahl 154, zum Antrag der Abgeordneten Wu
ganigg, Heidinger, Klobasa, Zinkanell und Genos-



23. Sitzung des Steierm. Landtages, VI. Periode — 6. Juni 1967 929 

sen über die Durchführung einer „Bettenaktion" im 
Gebiete der Gemeinden Rettenegg und Gasen. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Josef Meisl. 
Ich bitte ihn, den Bericht zu erstatten. 

Abg. Meisl. In der Sitzung des Steiermärkischen 
Landtages vom 26. Jänner 1966 wurde der Antrag 
der Abgeordneten Wuganigg, Heidinger, Klobasa, 
Zinkanell und Genossen, Einl.-Zahl 154, über die 
Durchführung ebenfalls einer Bettenaktion im Ge
biete der Gemeinden Rettenegg und Gasen gemäß 
§ 29 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Steiermärki
schen Landtages der Landesregierung zugewiesen. 

Er behandelt das gleiche Thema wie der vorher
gehende Antrag, nur von anderen Gemeinden. Es 
wurde eine Beihilfe von 186.000' Schilling zur 
Durchführung einer Bettenaktion gewährt. In der 
gegenständlichen Aktion kommen 24 Personen, 
hauptsächlich Arbeiter, Kleinlandwirte und Klein
gewerbetreibende in Betracht. Mit der bewilligten 
Beihilfe ist es möglich, einwandfreien Beherber
gungsraum für 170 Betten zu schaffen. Die Kosten
bedeckung ist ebenfalls gegeben durch Ausgaben
einsparungen und Mehreinnahmen bzw. bis zur 
Erzielung derselben bei der Betriebsmittelrücklage. 

Die Durchführung einer Bettenaktion im Gebiet 
der Gemeinde Rettenegg steht kurz vor dem Ab
schluß. Über diese Aktion wird die Steiermärkische 
Landesregierung gesondert berichten. 

Ich darf daher den Antrag stellen: Der Bericht 
der Steiermärkischen Landesregierung zum An
trag der Abgeordneten Wuganigg, Heidinger, Klo
basa, Zinkanell und Genossen, betreffend die 
Durchführung einer Bettenaktion im Gebiet der 
Gemeinden Rettenegg und Gasen, wird zur Kennt
nis genommen. 

Präsident: Sie haben den Bericht gehört. Ich bitte 
um ein Händezeichen, falls Sie ihm zustimmen. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

20. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaftli
chen Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu 
Einl.-Zahl 283, zum Antrag der Abgeordneten Pich-
ler, Vinzenz Lackner, Schön, Brandt und Genossen, 
betreffend eheste Beseitigung der durch die Un
wetter im November 1966 entstandenen Schäden. 

Ich bitte den Berichterstatter, Herrn Abg. Vin
zenz Lackner, den Bericht zu erstatten. 

Abg. Vinzenz Lackner: Hoher Landtag, verehrte 
Damen und Herren! Die Vorlage Nr. 283 der 
Steiermärkischen Landesregierung zum Antrag der 
Abgeordneten Pichler, Vinzenz Lackner, Schön, 
Brandl und Genossen, betrifft die eheste Beseiti
gung der durch die Unwetter im November 1966 
entstandenen Schäden. Dieser Antrag wurde der 
Steiermärkischen Landesregierung am 13. Dezem
ber 1966 zur geschäftsordnungsmäßigen Erledigung 
zugewiesen. 

Die Vorlage beinhaltet einen ausführlichen Be
richt über das Ausmaß der Schäden im November 
1966 in den Bezirken Murau, Judenburg, Knittel-
feld und Liezen. Insgesamt sind 25 Gemeinden 

davon betroffen, fast durchwegs Bergbauernge-
meinden. Straßen und Brücken wurden abgetragen. 
Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15 Millio
nen Schilling, wovon die öffentliche Hand mit über 
6 Millionen Schilling betroffen ist. An Privatschä
den wurden mehr als sieben Millionen Schilling 
geschätzt. 1.86 Millionen Schilling betragen die Bei
hilfen, die als Ersatz gewährt wurden. Wiewohl die 
Landesbehörden, Baubezirksleitungen, Gendarme
rie, Feuerwehr, das Rote Kreuz — nicht außer acht 
zu lassen ist die tatkräftige Hilfe des Bundesheeres 
— eingesetzt waren, ist die Bevölkerung zum Teil 
von schweren Schäden betroffen, die nur einiger
maßen gutgemacht werden konnten. 

Der Antrag der Landesregierung lautet: 
Der Hohe Landtag wolle beschließen: Der Bericht 

der Steiermärkischen Landesregierung zum Antrag 
der Abgeordneten Pichler, Vinzenz Lackner, Schön, 
Brandl und Genossen, betreffend eheste Beseiti
gung der durch die Unwetter im November 1966 
entstandenen Schäden, wird zur Kenntnis genom
men. 

Der Verkehrs- und volkswirtschaftliche Ausschuß 
hat sich am 25. April 1967 in seiner Sitzung ein
gehend damit befaßt, und ich darf namens dieses 
Ausschusses um die Annahme dieses Antrages bit
ten. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Berichter
statters gehört. Mangels Wortmeldung bringe ich 
ihn zur Abstimmung. Wer zustimmt, möge ein 
Händezeichen geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

21. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaftli
chen Ausschusses über die Regierungsvorlage, Einl.-
Zahl 335, zum Beschluß des Steiermärkischen Land
tages vom 31. Oktober 1966, betreffend Maßnah
men zur Verbesserung der Struktur in den stei-
rischen Kohlenbergbaugebieten. 

Berichterstatter ist Abg. Koch. 
Ich bitte den Herrn Abgeordneten, den Bericht 

zu erstatten. 

Abg. Ing. Koch: Hoher Landtag, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Der Steiermärkische 
Landtag hat in seiner Sitzung am 31. Oktober 1966 
einen Beschluß, betreffend Maßnahmen zur Ver
besserung der Struktur in den steirischen Kohlen
bergbaugebieten, gefaßt. 

Hiezu erstattet die Steiermärkische Landesregie
rung folgenden Bericht: 

Zu Ziffer 1: Im außerordentlichen Landesvoran
schlag für das Jahr 1967 sind für Maßnahmen zur 
Schaffung industrieller und gewerblicher Betriebe 
und Arbeitsplätze in Gebieten mit besonderer 
Strukturschwäche 100,000.000 Schilling bereitge
stellt. Ähnliche Mittel werden auch in den kom
menden Jahren zur Verfügung stehen. 

Zu Ziffer 2: Die Steiermärkische Landesregie
rung hat am 7. November 1966 an das Bundesmi
nisterium für Finanzen ein Schreiben gerichtet und 
folgende steuerliche Maßnahmen zur Diskussion ge
stellt: 

a) Durch eine Novellierung der Ziffer 34 des § 3 
Abs. 2 Einkommensteuergesetz 1953 in der derzeit 
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geltenden Fassung mögen die vom Bund, von Län
dern und Gemeinden auf Grund von „Verfügungen 
der zuständigen Bundesmiriisterien oder der Ber 
Schlüsse der Landesregierungen oder der Gemein
devertretungen" gewährten Zuschüsse zwecks An
schaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern 
des Anlagevermögens zur Schaffung von Arbeits
plätzen — soweit die Steiermark betroffen ist — in 
den Gerichtbezirken Arnfels, Eibiswald, Fehring, 
Fürstenfeld, Leibnitz, Mureck, Radkersburg, Juden
burg und Voitsberg, desgleichen auch Betriebsaus-
gabenrefundierungen in Form derartiger Zuschüsse 
für diese Zwecke von der Einkommensteuer und 
Schenkungssteuer befreit, bleiben. 

b) Die Sätze der vorzeitigen Abschreibung auf 
Grund des durch die Einkommensteuernovelle 1966 
neu geschaffenen § 6 c für bewegliche Wirtschafts
güter sollen auch für Unternehmungen in den be
drohten Kohlenbergbaugebieten für Steiermark in 
den Gerichtsbezirken Judenburg und Voitsberg, so
weit jene neue Arbeitsplätze schaffen, von 45 v. H. 
auf 60 v. H. erhöht werden. 

c) Für Unternehmungen, die Betriebsgründungen 
und -erweiterungen zur Schaffung neuer Arbeits
plätze in den oben angeführten Gebieten vorneh
men, möge eine Ermäßigung der Einkommen- und 
Körperschaftssteuer auf etwa 10 Jahre nach Be
triebsgründung bzw. -erweiterung und einem Pro
zentsatz von eventuell 50 Prozent normiert werden. 

Weiters hat die Steiermärkische Landesregierung' 
am 19. Dezember 1966 an das Bundesministerium 
für Finanzen ein Schreiben gerichtet und ersucht, 
die Inlandskohle von der Umsatzsteuer bei Auslie
ferung an Handel und Unternehmer zu befreien. 

Auch an die Verbindungsstelle der österreichi
schen Bundesländer beim Amt der niederösterrei
chischen Landesregierung wurde ein Schreiben ge
richtet, um die Bundesländer zu einem koordinier
ten Vorgehen beim Bundesministerium für Finan
zen zu bewegen. 

Die gemeinsame Länderforderung sollte lauten: 
Alle zur Strukturverbesserung gewährten Subven
tionen des Bundes, der Länder und der Gemeinden, 
welcher Art auch immer, sind von jeglicher Steuer 
befreit. 

Zu Ziffer 3: Eine Aufforderung der Landesre
gierung an die Gemeinden, Beiträge zur Industrie-
ansiedlung durch Bereitstellung aufgeschlossener 
Betriebsgrundstücke zur Ansiedlung von Betrieben 
zu leisten, erscheint im Hinblick auf die Autono
mie der Gemeinden und wegen des ihnen einge
räumten eigenen Wirkungsbereiches in verfassungs
mäßiger Hinsicht bedenklich. Empfehlungen in die
ser Richtung werden in den konkreten Fällen durch 
den Industriestandortberatungsdienst der Abtei
lung für Wirtschaft und Statistik des Amtes der 
Landesregierung regelmäßig ausgesprochen, soweit 
es den Gemeinden möglich ist, für diese Vorhaben 
Geldausgaben oder Aufwendungen größeren Um-
fanges vorzunehmen. 

Zu Ziffer 4: Es entspricht einem seit langem und 
oftmals geübten Verwaltungsgebrauch, daß zwecks 
Ermöglichung von Industrieansiedlungen nach 
Prüfung des Bedarfes und der Finanzkraft des In
vestors Landeshaftungen beantragt werden. 

Zu Ziffer 5: Die Landesregierung bemüht sich, 
durch Aufwendung öffentlicher Wohnbaumittel die 

Mobilität der Arbeitskräfte in den Bezirken da
durch zu erleichtern, daß den Problemgebieten zu^ 
sätzliche Mittel für den Wohnbau zugewiesen wer
den. Durch diese Zuweisung entsteht dortselbst 
zusätzlicher Wohnraum, der das Einpendein von 
Arbeitskräften und damit eine Mobilität ermöglicht. 

Über die weiteren Maßnahmen wird die Steier
märkische Landesregierung zur gegebenen Zeit be
richten. 

Zufolge des Beschlusses der Steiermärkischen 
Landesregierung vom 20. März 1967 wird der An
trag gestellt, der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung 
zum Beschluß Nr. 191 vom 31. Oktober 1966, be
treffend Maßnahmen zur Verbesserung der Struk
tur in den steirischen Kohlenbergbaugebieten, wird 
zur Kenntnis genommen. 

Der Verkehrs- und volkswirtschaftliche Ausschuß 
hat sich eingehend mit dieser Vorlage beschäftigt, 
und ich stelle den Antrag, das Hohe Haus wolle 
dieser Vorlage die Zustimmung geben. 

Präsident: Ich erteile dem Herrn Abgeordneten 
Leitner das Wort. 

Abg. Leitner: Meine Damen und Herren, Hohes 
Haus! Am 31. Oktober 1966 forderte der Steier
märkische Landtag in einem Beschluß die Landes
regierung auf, Maßnahmen zu treffen, um die 
Struktur in den steirischen Kohlenbergbaugebieten 
zu verbessern. Heute liegt dem Landtag ein Bericht 
der Steiermärkischen Landesregierung vor. Darin 
wird, wie der Herr Berichterstatter schon angeführt 
hat, auf die 100 Millionen Schilling hingewiesen, 
die im außerordentlichen Voranschlag 1967 für 
Maßnahmen zur Schaffung industrieller und ge
werblicher Betriebe und Arbeitsplätze in Gebieten 
mit besonderer Strukturschwäche vorgesehen sind, 
also für solche Gebiete, wie Pölfing-Brunn, Fohns-
dorf und Voitsberg. Im Bericht wird weiters betont, 
daß solche Mittel auch in den kömmenden Jahren 
bereitgestellt würden. Ich möchte das besonders 
unterstreichen. Die Landesregierung machte auch 
der Bundesregierung mehrere Vorschläge auf 
steuerliche Begünstigung dieser Mittel sowie aller 
Aufwendungen, die zur Schaffung von Arbeits
plätzen in diesen Gebieten beitragen. Die Landes
regierung wird auch so wie bisher schon die Lan
deshaftung in Einzelfällen übernehmen sowie zu
sätzliche Mittel aus dem öffentlichen Wohnbau in 
diese Problemgebiete, wie es heißt, zuweisen. 

Aus dem Bericht ist allerdings nicht zu entneh
men, welche und wieviele Betriebe gefördert wur
den und welche und wieviele finanzielle Mittel 
diese geförderten Betriebe erhalten haben. Der Be
richt verschweigt auch, welche steuerlichen Vor
sehläge die Bundesregierung bis jetzt beschlossen 
hat bzw. welche Aussicht besteht, daß solche po
sitiv beschlossen werden. 

Wenn man die Dringlichkeit, mit der die wirt
schaftliche Struktur in den Kohlenbergbaugebieten 
verbessert werden muß, den tatsächlichen Ergeb
nissen gegenüberstellt, so muß man die Tätigkeit 
der Landesregierung ,zu dieser Frage als dürftig, 
als ungenügend bezeichnen. Eine wesentliche Ver
besserung der Struktur kann mit diesen Mitteln 
und Vorschlägen auch in der nächsten Zeit nicht 
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erwartet werden.. Die Bemühungen und Anregun
gen der Landesregierung, die wirtschaftliche Struk
tur in der Steiermark zu verbessern, sind nur ein 
kleiner Teil dessen, was zur Sicherung der wirt
schaftlichen Entwicklung, der Vollbeschäftigung in 
unserem Land notwendig ist. Bekanntlich gibt es 
ja sehr starke Kräfte in der ÖVP, in der Bundes
regierung und in der Industrie, die darauf drängen, 
daß Kohlenbergbaue, so in Fohnsdorf, in Pölfing-
Brunn und auch im Lavanttal in Kärnten zuge
sperrt werden sollen, so wie dies in Tauchen ge
schehen ist. (Abg. Dr. Eichtinger: „Und in der 
Tschechoslowakei auch! Dort ist es geschehen, Herr 
Abg. Leitner!") 

Sie können nicht die Verhältnisse vergleichen, 
also Sie treten dafür ein, daß Fohnsdorf, Pölfing-
Brunn und Lavanttal gesperrt werden. Ich habe 
davon gesprochen, daß es in Tauchen geschehen ist. 
Sie glauben offensichtlich, daß dies während der 
Regierungszeit der ÖVP besonders günstig ist. Al
lerdings haben Sie schon unterschätzt den Wider
stand der Bergarbeiter und ihrer Organisationen. 
Damit die wirtschaftliche Struktur in den Kohlen
bergbaugebieten erhalten und verbessert werden 
kann, müssen der Steierm. Landtag und die stei-
rische Landesregierung nachhaltiger bei der Bun
desregierung vorstellig werden, damit der drin
gende und der seit vielen Jahren dem Bergarbeiter 
versprochene Energieplan raschest zustandekommt, 
damit die österreichische Kohle ihren Platz in 
einem Energiekonzept erhält und der Arbeitsplatz 
der Bergarbeiter und das übrige Wirtschaftsleben 
in diesen Gebieten für viele Jahre gesichert wird. 

Wir Kommunisten unterstützen den Vorschlag, 
einen Groschen auf jede verbrauchte Kilowatt
stunde aufzuschlagen, diesen Vorschlag machen wir 
schon seit Jahren, womit gesichert würde, daß die 
ganze anfallende Feinkohle verströmt werden 
kann. Damit könnte die heimische Kohle gegen
über der starken Konkurrenz, der sie ausgesetzt 
ist, vor allem von Seiten Öl, bestehen. Dieser Zu
schlag von einem Groschen pro kWh könnte bei 
richtiger Planung der zu errichtenden Kraftwerke 
und bei wirtschaftlicher Führung der Elektrizitäts
gesellschaften ohne Strompreiserhöhung vorge
nommen werden, wenigstens für die kleinen 
Stromabnehmer. Gegen eine solche Lösung des 
Kohleproblems tritt bekanntlich besonders der In
dustriellenverband auf. (Landesrat Peltzmann: „Ha, 
ha!") Sie lachen, Herr Landesrat! (Landesrat Peltz
mann: „Sie lachen ja mit!") 

Er bezeichnet das Verhalten der Bundesregierung 
zur Kohlenfrage als Testfall für die Strukturpoli
tik. Offensichtlich besteht für das österreichische 
Privatkapital Strukturpolitik in erster Linie im 
Zusperren. Die Industriellen haben sich in der Pri
vatwirtschaft als unfähig erwiesen, in den gefähr
deten Gebieten echte Strukturpolitik zu betreiben, 
das heißt Betriebe zu erweitern und neue zu er
richten. Sie haben auch aus Feindschaft gegenüber 
der verstaatlichten Industrie deren Ausbau verhin
dert, der aber für eine erfolgreiche Strukturpolitik 
unumgänglich notwendig ist. Dieselben Privatkapi
talisten, die für sich Steuergeschenke und Subven
tionen im Ausmaß von vielen Milliarden Schilling 
beanspruchen, wollen dem heimischen Kohlenberg
bau die allernotwendigsten Subventionsmittel vor

enthalten. Warum denn eigentlich? Offensichtlich, 
damit sie selbst mehr Subventionen einstecken 
können und um den ausländischen Erdölgesellschaf -
ten noch mehr Einfluß und Gewinne zu sichern 
und um durch die Beseitigung des Kohlenberg
baues, jede Konkurrenz auszuschalten. 

Österreich braucht aber eine gesicherte Energie
basis, also auch eine entsprechend große Kohle
förderung. Der Krieg im Nahen Osten, (Präsident 
Afritsch: „Da sollten Sie ganz still sein mit dem 
Nahen Osten!") wo ein großer Teil der Erdöl
quellen und Erdölproduktion der ganzen Welt ist, 
zeigt wieder einmal wie unsicher die Versorgung 
unserer Wirtschaft mit Energie wäre, wenn Öster
reich zur Gänze auf ausländische Energiequellen 
angewiesen wäre, vor allem auf öl . Wer den öster
reichischen Kohlenbergbau ruinieren will, verfolgt 
offensichtlich nicht österreichische, sondern auslän
dische Interessen. (Landesrat Peltzmann: „Er glaubt 
ja selbst nicht, was er sagt!") Der steirische Land
tag und die Landesregierung haben daher entspre
chend ihrer Kraft und fußend auf der Tatsache, 
daß in Steiermark fast 70 Prozent der in Öster
reich geförderten Kohle produziert werden, alles 
getan, damit die Bundesregierung nicht zu einem 
Durchführungsorgan einer kleinen Gruppe von 
Privatkapitalisten wird. (Heiterkeit bei der ÖVP.) 
Die Arbeiter und Angestellten und ihre Organisa
tionen müssen verstärkt für die Durchsetzung kon
struktiver Lösungen eintreten. Das bedeutet natür
lich nicht, daß die Kommunisten gegen die Errich
tung und den Ausbau von Betrieben in diesen Ge
bieten sind. Im Gegenteil, in den Gebieten, wo 
Kohle gefördert wird, ging die Kohlenförderung 
zum Teil deswegen zurück, weil diese Gruben aus
gekohlt waren. (Landesrat Peltzmann: „Sind auch 
die ausländischen Kapitalisten schuld!") 

Durch die Rationalisierung wurden auch viele 
tausende Bergarbeiter in den letzten Jahren frei
gestellt. Sie sind deswegen oft gezwungen als Pend
ler außerhalb des Bezirkes, oft auch in anderen 
Bundesländern zu arbeiten. Wir sind aber gegen 
die Methode, die Errichtung neuer Betriebe markt
schreierisch anzukündigen, um hintenherum beste
hende Kohlenbergbaubetriebe eventuell sperren zu 
können. Es ist notwendig, diese Bergbaue solange 
aufrechtzuerhalten, als dort abbauwürdige Kohle 
vorhanden ist und das ist in den meisten Fällen 
noch für viele Jahre der Fall. Daneben gilt es, neue 
Betriebe der Fertigungsindustrie zu errichten. Sol
che wurden in Österreich in den letzten 20 Jahren 
durch die kurzsichtige und schwächliche Politik der 
Koalitionsregierungen versäumt. 

In der Steiermark bestehen für die Errichtung 
solcher Betriebe gute Voraussetzungen. Neben Roh
stoffen gibt es hier eine starke Halbfabrikatindu
strie, gibt es fähige Arbeiter, Angestellte, In
genieure und Wissenschafter, die, wie das auch in 
der Steiermark mitentwickelte LD-Verfahren zeigt, 
sich gegen schärfste Konkurrenz im Weltmaßstab 
durchzusetzen imstande sind. In Steiermark mit sei
nen vielen verstaatlichten Betrieben müßte die Ini
tiative von der öffentlichen Hand ausgehen, Ferti
gungsbetriebe in diesen strukturell gefährdeten 
Gebieten zu errichten. Gegenwärtig haben fast alle 
Betriebe der verstaatlichten Industrie Schwierig
keiten: der Erzbergbau, die gesamte Stahl- und 
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Eisenindustrie, aber auch so wachstumsträchtige 
Branchen, wie es die Elektroindustr ie ist (Abg. 
Stöffler: „Elin!") Zum Beispiel wu rde eine Polit ik 
der systematischen Unterkapital is ierung der Elin-
werke in Weiz betrieben. Das führt dazu, daß die 
Ertragslage und die Kredi twürdigkei t der Elin-
Werke in Weiz erschwert wurden. Dadurch steigen 
zum Beispiel die Zinsenbelastungen dieses Werkes 
von J ah r zu J ahr . Während es 1966 60 Millionen 
Schilling waren, waren es 1967 schon 70 Millionen 
Schilling. (Abg. Meisl: „Das wissen wir ja noch gar 
nicht!") S ta t t Investi t ionen tät igen zu können und 
den Betrieb auszuweiten, wurden in den letzten 
Monaten viele Arbei ter entlassen. Sogar Herr Lan
desrat Wegart ver langte auf der letzten Landes
tagung des ÖAAB Strukturumschichtungen in der 
Industr ieförderung. Er forderte auch die Förderung 
und S tä rkung der verstaatl ichten Industrie. Es ge
nügt allerdings nicht, r ichtige Feststellungen zu 
treffen, sondern diese müssen auch ver t re ten und 
vor allem gegen die Gegner dieser Politik durchge
setzt werden. Herr Landesra t Wegart müßte so zum 
Beispiel gleich beim Her rn Landeshauptmann be
ginnen, der auf der angeführten ÖAAB-Tagung 
neuerlich erklärte, daß der S taat nicht die Aufgabe 
hat, Betriebe zu g ründen oder zu führen, was of
fensichtlich nicht n u r (Landesrat Pel tzmann: „Hat 
er nicht gesagt!") Laut Tagespost wurde das ge
sagt, vielleicht können Sie das berichtigen, Herr 
Landeshauptmann! (Landeshauptmann Kra iner : 
„Der Staat kann es nicht!") im Gegensatz zu den 
Ausführungen des Her rn Landesrates Wegart steht, 
sondern zu dem, was die S te iermark dringlich und 
notwendig machen müßte . Deshalb muß man die 
verstaatlichungsfeindliche Hal tung des He r rn Lan
deshauptmannes zurückweisen und bekämpfen. 
Gerade die politische Haltung, wie sie Landes
haup tmann Kra iner ver t r i t t , wa r in den letzten 
20 J ah ren Grund und Schuld, daß in Österreich die 
notwendige s t rukturel le Umgestal tung der ver
staatlichten Betriebe unterlassen wurde. (Landes
ra t Pel tzmann: „Aber seitdem haben wir in der 
S teiermark viele kleine Kapitalisten!") 

Der Ruf nach Pionieren, wie ihn Landeshaupt
mann Krainer ausstößt, e r tönt auch nicht das erste 
Mal. Aber offensichtlich haben die Pr ivat-Kapi ta l i -
sten und ihre Ver t re ter die Zeichen der Zeit nicht 
e rkannt und wollen sie auch, wie man hier hört, 
nicht erkennen. Das darf jedoch nicht dazu führen, 
daß die Existenz und der Arbeitsplatz vieler Tau
sender auf's Spiel gesetzt wird. Neben der Auf
rechterhal tung und Modernisierung der Grund
stoff- und Halbfabrikatindustrie, auch des Kohlen
bergbaues, muß auch eine Fert igungsindustr ie auf
gebaut werden, so daß jedem Arbei t und damit die 
Vollbeschäftigung in der S teiermark gesichert wird. 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Wir kommen zur Abst immung. Wer mi t dem 
An t rag des Her rn Berichterstat ters e inverstanden 
ist, möge ein Händezeichen geben. (Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

22. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaftli
chen Ausschusses über die Regierungsvorlage, Einl.-
Zahl 340, über die Auflassung der Landesstraße Nr. 
129 (Gosdorferstraße) im Teilstück von km 0.000 
bis km 0.163. 

Ich erteile dem Berichterstatter, Her rn Abg. 
Trümmer, das Wort zur Berichterstat tung. 

Abg. Trümmer: Hoher Landtag! Mit Bescheid 
vom 22. August 1966, ZI. 54.001-131b-66, ha t das 
Bundesminister ium für Verkehr und verstaatl ichte 
Unternehmungen die schienengleiche Bahnüberset 
zung in km 0.012 der Landesstraße Nr. 129 (Gos
dorferstraße), das ist in Bahn-km 14.621 der Bahn
strecke Spielfeld—Radkersburg, aufgelassen. 

Die Gemeinde Gosdorf ha t in ihrer Sitzung vom 
5. November 1966 den Beschluß gefaßt, das Teil
stück der Landesstraße Nr. 129 (Gosdorferstraße) 
von km 0.000 bis km 0.163, S traßenparzel le Nr. 
1669/1, KG. Gosdorf, nach vollzogener Auflassung 
als Landesstraße kostenlos und lastenfrei in die 
Verwal tung der Gemeinde Gosdorf als Gemeinde
straße zu übernehmen. 

Es wird der Ant rag gestellt, der Hohe Landtag 
wolle beschließen: 

Das Teilstück der Ländesstraße Nr. 129 (Gosdorr 
ferstraße) von km 0.000 bis km 0.163 wird als Lan
desstraße aufgelassen und entschädigungslos als 
Gemeindestraße der Gemeinde Gosdorf überlassen. 

Ich bit te um Annahme. 

Präsident: Wer dem Antrag des Berichterstat ters 
zustimmt, wolle eine Hand erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

23. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 40, Gesetz, mit 
dem das Steiermärkische Pflichtschulorganisations-
Ausführungsgesetz, LGBl. Nr. 195/1954, neuerlich 
abgeändert wird. 

Berichterstatter ist F rau Abg. Egger. 
Ich bi t te um den Bericht. 

Abg. Edda Egger: Hoher Landtag! Das Bundes-
Schulorganisationsgesetz von 1962 sieht vor, die 
Polytechnischen Lehrgänge jeweils in zwei ver
schiedenen Formen zu führen und zwar die eine 
für Schüler, die sich bereits für einen bes t immten 
Beruf entschieden haben und eine zweite Form 
für jene Schüler, die noch keinen Berufsentscheid 
gefaßt haben und in deren Lehrplan zusätzlich die 
Lehrgegenstände Berufskunde, praktische Berufs
orientierung, Mädchen- bzw. Knabenhandarbe i t 
vorgesehen waren. Diese Unterscheidung brachte 
für die Durchführung vielerlei Schwierigkeiten, 
und zwar auch pädagogische und finanzielle Bela
stungen. Z. B. hä t te der Grundsatz, daß nach Mög
lichkeit Knaben und Mädchen ge t rennt zu un te r 
richten sind, oftmals wegen der sich ergebenden 
kleinen Klassen nicht eingehalten werden können. 
Da rum wurde mit Beschluß vom 14. Ju l i 1966 das 
Bundesgesetz abgeändert und die Unterscheidung 
der Schüler in solche mit und solche ohne Berufs
entscheidung fallen gelassen. 

Dementsprechend ist auch das Landes-Ausfüh-
rungsgesetz abzuändern. Diese Abänderung, die Ih 
nen in der Vorlage gedruckt vorliegt, betrifft den 
§ 14 Abs. 2, und ich ersuche namens des Volksbil
dungs-Ausschusses den Hohen Landtag, diese Ihnen 
vorliegende Abänderung zu beschließen. 
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Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
bi t te um ein Händezeichen, falls Sie dem Ant rag 
zustimmen. (Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

24. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 339, zum Be
schluß Nr. 157 des Steiermärkischen Landtages vom 
28. April 1966, betreffend die Herausgabe einer 
Werbebroschüre für den Lehrberuf. 

In Ver t re tung der F rau Prof. T rau te Har twig 
bi t te ich den Her rn Abg. Groß den Bericht zu er
statten. 

Abg. Groß: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Die Steiermärkische Landesregierung er
stat tet zum Beschluß des Steierm. Landtages über 
die Herausgabe von Werbebroschüren für den 
Lehrberuf folgenden Bericht. 

Der Bundesminister für Unterricht beabsichtigt 
die Herausgabe eines Schreibens an die Maturan ten 
aller österreichischen Mittelschulen, das für den 
Beruf des Pflichtschullehrers wirbt . 

Da im Bundesland S te iermark in den letzten J a h 
ren ohne besondere Werbung ein so großer Zu-
drang zu den Maturantenlehrgängen herrschte, daß 
er räumlich und personell k aum bewält igt werden 
konnte, ist seitens des Landes Steiermark eine auf
wendige Werbung un te r den Maturanten des lau
fenden Schuljahres nicht erforderlich. 

Wichtiger als die Werbung für die Maturanten
lehrgänge 1967/68 ist aber die Vorsorge für die 
Pädagogischen Akademien, die ab Herbst 1968 ge
führt werden. Da sie an die abgelegte Reifeprüfung 
anschließen und zwei J a h r e dauern, wird ihre na 
türliche Anziehungskraft geringer sein als die der 
einjährigen Maturantenlehrgänge. 

Hiefür ist seitens der Steiermärkischen Landes
regierung die Herausgabe einer eigenen Werbe
schrift, die für den Lehrberuf im Bundesland 
Steiermark und für den Eintr i t t in die ab Septem
ber 1968 geführten Pädagogischen Akademien 
wirbt, geplant. 

Namens des Volksbildungs-Ausschusses stelle ich 
folgenden Antrag. Der Hohe Landtag wolle be 
schließen: 

Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung zum Beschluß Nr. 157 des Steiermärkischen 
Landtages vom 28. Apri l 1966, betreffend die 
Herausgabe einer Werbebroschüre für den Lehr 
beruf, wird zur Kenntnis genommen. 

Präsident: Mangels Wortmeldung schreite ich zur 
Abst immung und bit te um ein Händezeichen, falls 
Sie dem Ant rag zustimmen. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

25. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 241, zum An
trag der Abgeordneten Maunz, Karl Lackner, La-
fer und Pabst, betreffend die Brennzeiten für die 
Herstellung von Obstbranntwein. 

Abg. Lafer: Hoher Landtag! Meine Damen und 
Herren! In der Sitzung des Steiermärkischen Land
tages vom 31. Oktober 1966 wu rde der An t rag de r 
Abgeordneten Maunz, Lackner, Lafer und Pabst , 
Einl.-Zahl 241, betreffend die Brennzeiten für die 
Herstellung von Obstbranntwein der Landesregie
rung zugewiesen. Die genannten Abgeordneten wa 
ren der Meinung, daß im Hinblick auf den derzeit 
in der Landwirtschaft vorherrschenden Arbei ts 
kräftemangel es nicht mehr zumutbar ist, daß bei 
Herstellung von Obstbranntwein durchlaufende 
Brennzei ten von Tag und Nacht angeordnet wer 
den. 

Bereits am 12. Dezember 1963 wu rde unter Einl.-
Zahl 294 die Steiermärkische Landesregierung 
durch einen Beschluß des steirischen Landtages 
aufgefordert, bei der Bundesregierung Schritte für 
eine Änderung des Branntweinmonopolgesetzes da
hingehend zu un ternehmen, daß die Landwir te 
nicht mehr verhal ten werden, das monopol-abgabe-
freie Herstellen von Branntwein auch über die 
Nacht fortzusetzen. Mit Beschluß der S te iermärki
schen Landesregierung vom 3. Februar 1964 wu rde 
die Österreichische Bundesregierung gebeten, die 
aufgezeigte F rage durch die zuständigen Zen t ra l 
stellen überprüfen zu lassen. Mit Note vom 
11. März 1964 teilte das Bundesminister ium für F i 
nanzen mit, die Unterbrechung der Brennzeiten in 
den Nachtstunden außer Ansatz zu lassen, nicht 
entsprechen könne. Der vom Bundesminister ium 
für Finanzen im Gegenstand herabgelangte Er laß 
stellt folgendes fest: Das Bundesminister ium für 
Finanzen kam auch nach neuerlicher Überprüfung 
dem Wunsche, bei Bemessung der Brennzeiten die 
Nachtstunden außer Ansatz zu lassen, nicht en t 
sprechen, weil durch die Miteinrechnung der Nacht
s tunden in die Brennzeit die Verarbei tung größerer 
Mengen als der angemeldeten Stoffe ohne Über
schreitung der bewilligten Brennzeit wei tgehend 
ausgeschlossen erscheint. Eine verfassungsmäßige 
einwandfreie Neuordnung des Hausbranntrechtes 
könnte nur im Zuge einer gesetzlichen Neuregelung 
der gesamten Vorschriften über das Branntwein
monopol erfolgen. Im übrigen erscheine der ge
genwärt ige Zei tpunkt mi t Rücksicht auf die l au
fenden Verhandlungen Österreichs mit der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft für eine g rund
sätzliche Neuregelung der Finanzmonopole geeig
net. 

Namens des Landeskultur-Ausschusses und zu
folge des Beschlusses der Steiermärkischen Landes
regierung vom 27. Feb rua r 1967 stelle ich d ahe r 
folgenden Ant rag: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: Der Bericht 
der Steiermärkischen Landesregierung zum An
t rag der Abg. Maunz, Lackner, Lafer und Pabst, 
betreffend die Brennzeiten für die Herstellung von 
Obstbranntwein wi rd zur Kenntnis genommen. 

Präsident: Sie haben den Ant rag gehört. Wort 
meldung liegt nicht vor. Ich b i t te um ein Hände
zeichen, falls Sie dem Ant rag zustimmen. (Ge
schieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

Berichterstat ter ist Herr Abg. Alois Lafer. 
Ich erteile ihm das Wort. 

26. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 319, zum Be-
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Schluß des Steiermärkischen Landtages vom 6. Juli 
1965, Nr. 46, über die Verschmutzung der steiri-
schen Gewässer. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Prof. Dr. Eduard 
Moser. 

Ich bitte ihn,'den Bericht zu erstatten. 

Abg. Prof. Dr. Moser: Hohes Haus! Diese Vor
lage enthält einen Bericht der Landesregierung 
über die Maßnahmen gegen die weitere Ver
schmutzung der steirischen Gewässer und über das 
Schwerpunktprogramm für den Wasserschutz. 

Der Landeskultur-Ausschuß hat die weitrei
chende Bedeutung dieser Vorlage besonders unter
strichen. Das Wasser gehört zu den Grundlagen 
unseres Lebens. Noch vor 30 Jahren glaubte man 
an die Unerschöpflichkeit unserer an sich beachtli
chen Vorkommen an Grund- und Quellwasser. Der 
industrielle Aufschwung, die Anlage neuer Siedlun
gen und der gesteigerte Lebensstandard haben aber 
zu einem gewaltigen Wasserverbrauch geführt und 
Hand in Hand damit ging leider auch eine sprung
hafte Zunahme der Abwassermengen. Dadurch ist 
die Verschmutzung der steirischen Gewässer sehr 
angestiegen und hat bedenkliche Formen angenom
men. Es besteht die nicht unbegründete Furcht, daß 
das sehr bald zu einem Mangel an Wasser von gu
ter Qualität führen könnte. 

Der steirische Landtag hat darauf vor zwei Jah
ren schon hingewiesen und die Landesregierung er
sucht, jährlich einen Bericht über die Maßnahmen 
auf dem Gebiet vorzulegen. Diese Vorlage gibt diesen 
Bericht in sehr umfassender "Weise, vor allem was in 
den Jahren seit 1960 auf diesem Sektor geschehen 
ist. Sie finden, meine Damen und Herren, auf Seite 
zwei bis fünf dieses Berichtes eine Zusammenstel
lung der Abwasseranlagen und Kanäle, die auf dem 
kommunalen Sektor mit einem Aufwand von 133 
Millionen Schilling und auf dem Industriesektor 
von 68 Millionen Schilling erbaut wurden. Insge
samt wurden in diesen Jahren also 201 Millionen 
Schilling dafür ausgegeben. Es ist erfreulich, daß 
damit ein Anfang gesetzt wurde und daß die Auf
wendungen von Jahr zu Jahr steigen. So haben 
Bund, Land und Gemeinden zusammen für die Ka
näle im Jahre 1961 nur 6.6 Millionen ausgegeben, 
im Jahre 1965 waren es immerhin schon 43 Mil
lionen Schilling. Aber es ist eben — und das muß 
hier offen gesagt werden — nur ein Anfang. 

Es wurde damit nur erreicht, daß die Verunrei
nigung der Mur z. B. nicht im gleichen Maß ge
stiegen ist, als die industrielle Produktion in dieser 
Zeit. Und so zählt die Mur auch leider heute noch 
zu den schmutzigsten Flüssen Europas. Es besteht 
ein gewaltiger Nachholbedarf und der Bericht ist 
daher sinnvoll durch ein langfristiges Programm 
für die notwendigen Maßnahmen ergänzt, die auch 
im Zusammenhang mit dem Schwerpunktprogramm 
des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
erstellt wurden. Sie finden die geschätzten Kosten 
für dieses Wasserreinigungsprogramm auf Seite 
neun der Vorlage zusammengestellt. Das Programm 
ist in Dringlichkeitsgruppen gegliedert. Die Grup
pe I enthält jene Wasseranlagen, die auch im 
Schwerpunktsprogramm des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft enthalten sind. So ist 

z. B. für die Reinigung der Mur in dieser Gruppe I 
ein Betrag von 1.4 Milliarden Schilling als notwen
dig enthalten. Die Mürz erscheint mit 423 Millionen 
Schilling auf, und sogar der gar nicht so große Vor-
dernbergbach würde die Summe von 326 Millionen 
Schilling erfordern. 

Wenn Sie, meine Damen und Herren, alle vier 
Dringlichkeitsstufen zusammennehmen, dann ergibt 
dies einen Bedarf von 4.4 Milliarden Schilling. Am 
industriellen Sektor sind es 1.6 Milliarden und am 
kommunalen Sektor 23 Milliarden, wozu allerdings 
zu sagen ist, daß ja auch hier ein Großteil von der 
gewerblichen Wirtschaft aufgebracht werden muß. 
Auf 10 Jahre aufgeteilt ergäbe dies einen Jahres
bedarf von 440 Millionen Schilling. 

Der Landeskultur-Ausschuß hat bei seiner Dis
kussion über die Vorlage auf diese enormen finan
ziellen Probleme hingewiesen, die mit diesem 
Schwerpunktprogramm verbunden sind. Und es 
wurde angeregt, daß diese Vorlage durch einen Be
richt über die Konsequenzen ergänzt werden sollte, 
die der Landtag daraus ziehen müßte. Immerhin 
wurden bereits wesentliche Voraussetzungen für die 
Durchführung des Programmes von der Landes-
baudirektion geschaffen. Ich erwähne nur die Er
arbeitung eines biologischen Übersichtsbildes der 
steirischen Gewässer oder Funktionsprüfungen von 
Kläranlagen, die Erprobung automatischer Geräte. 
Das finden Sie, meine Damen und Herren, sehr 
ausführlich dargestellt in diesem Bericht. Es hat 
sich eine Studienkommission für Abwasserfragen 
gebildet in Zusammenarbeit mit der Technischen 
Hochschule und der Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft. Vielleicht sollte man aus dem Bericht 
noch eines hervorheben, daß nämlich mit dem 
Problem auch internationale Verpflichtungen zu
sammenhängen. So mußte Österreich schon einmal 
an Jugoslawien einen Schadenersatz wegen über
großer Verunreinigung der Mur bezahlen. Es er
scheint wirtschaftlich daher wohl sinnvoller, vor
beugende Anlagen im eigenen Land zu schaffen, 
als an Nachbarn Entschädigungen zu bezahlen. Es 
wird auch notwendig sein, die zuständigen Stellen, 
aber auch die breite Öffentlichkeit von der Bedeu
tung der Abwasseranlagen zu überzeugen und um 
mehr Verständnis dafür zu werben, für die stei
rische Volksbildung sicher eine dankbare Aufgabe. 

Namens des Landeskultur-Ausschusses stelle ich 
den Antrag, die sehr interessante und gewissenhaft 
ausgearbeitete Vorlage nicht nur zur Kenntnis zu 
nehmen, sondern auch den Verfassern des Berich
tes, der von W. Hofr. Dipl.-Ing. Schönbeck und 
W. Hofr. Dipl.-Ing. Dr. techn. Moosbrugger ausge-. 
arbeitet wurde, den Dank auszusprechen. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Berichter
statters gehört. Mangels Wortmeldung bitte ich um 
ein Händezeichen, falls Sie zustimmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

27. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über das Ersuchen des Bezirksgerichtes 
Linz um Auslieferung des Abg. Josef Meisl wegen 
Übertretung nach § 431 StG, Einl.-Zahl 316. 

Berichterstatter ist Abg. Dr. Helmut Heidinger. 
Ich bitte ihn um Berichterstattung. 
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Abg. Dr. Heidinger: Hoher Landtag! Der Ge- . 
meinde- und Verfassungs-Ausschuß hat sich mit 
dem Auslieferungsbegehren des Bezirksgerichtes 
Linz gegen den Abgeordneten Josef Meisl beschäf
tigt. Es handelt sich lediglich um ein Verkehrs
delikt, wobei weder Personen- noch Sachschaden 
entstanden ist. Jedoch zufolge des eigenen Wun
sches des Herrn Abg. Meisl hat der Gemeinde- und 
Verfassungs-Ausschuß den einstimmigen Beschluß 
gefaßt, der Hohe Landtag möge die Immunität des 
genannten Abgeordneten aufheben in der Straf
sache des Bezirksgerichtes Linz, ZI. 16 U 1445/66, 
zwecks Strafverfolgung wegen Übertretung nach 
§ 431 StG. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Herrn Be
richterstatters gehört, wonach der Verfolgung des 
Herrn Abg. Meisl wegen dieser Verkehrsstrafsache 
zugestimmt wird. Wer dem Antrag zustimmt, möge 
ein Händezeichen geben. (Geschieht.) 

Dem Antrag ist Folge gegeben. 

28. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs- und 
Finanz-Ausschusses über die Regierungsvorlage, 
Beilage Nr. 44, Gesetz über die Aufnahme einer 
Anleihe im Gesamtbeträge von 100 Millionen Schil
ling durch die Stadtgemeinde Graz zur Finanzie
rung verschiedener Vorhaben des außerordentli
chen Haushaltes. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Josef Zinkanell. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Zinkanell: Hohes Haus! Die gegenständliche 
Vorlage der Steiermärkischen Landesregierung be
trifft das Gesetz über die Aufnahme einer Anleihe 
im Gesamtbetrag von 100 Millionen Schilling durch 

die Stadtgemeinde Graz zur Finanzierung verschie
dener Vorhaben des außerordentlichen Haushaltes. 
Die Stadtgemeinde Graz sieht sich veranlaßt, für 
die Realisierung wichtiger Bauvorhaben eine An
leihe in der Höhe von 100 Millionen Schilling bei 
einer Laufzeit von 15 Jahren mit 6 Prozent Zinsen 
und einer Emission von 96 Prozent aufzunehmen. 

Als Bauvorhaben sind vorgesehen: Schaffung 
einer Großkläranlage, Neubau und Ausbau von 
Schulen, Ankauf von Grundstücken, Bereitstellung 
von Mitteln für Wohnbauten, Ausbau des Flug
hafens Graz-Thalerhof, Bau des Autobahnzubrin
gers Graz-Ost und Sozialbauten. 

Die Stadtgemeinde Graz ist an das Land Steier
mark herangetreten, die Ermächtigung für diese 
Anleihe zu erteilen und als Bürge und Zahler auch 
die Haftung dafür zu übernehmen. 

Der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß und 
der Finanz-Ausschuß haben sich mit dieser Vorlage 
der Landesregierung befaßt und einstimmig be
schlossen, ihr zuzustimmen. Ich darf daher im Na
men dieser Ausschüsse den Antrag stellen, das 
Hohe Haus möge diesem Gesetz die Zustimmung 
erteilen. 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Ich 
schreite daher zur Abstimmung und bitte die Ab
geordneten, die dem Antrag zustimmen, um ein 
Händezeichen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 
Damit ist die Tagesordnung erschöpft. Die näch

ste Landtagssitzung findet am 14. Juni 1967, 10 Uhr, 
statt. Hierzu ergehen schriftliche Einladungen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluß der Sitzung: 13.05 Uhr. 
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